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Inhaber: T. Matay •Tel. 0 60 74 - 6 80 84 35

RÖDERMARK
OLDHAUS

Ihr Goldankauf-Spezialist
im Rhein-Main-Gebiet

DAS

• Goldankauf
• Batteriewechsel5,-

• Reparatur von
Gold- und Silberschmuck
sowie Uhren aller Art

Ihr Spezialist rund umTrauringe und Schmuck.
Öffnungszeiten:Mo. - Fr. 10 - 16 Uhr • Sa. 10 - 13 Uhr
Schulstraße 2 • 63322 Rödermark • (ggü. Sparkasse)Borsigstr. 10 - 12 • 63110 Rodgau Nieder-Roden

Tel. 06106/26 84 00 • info@autohaus-schleicher.de
www.autohaus-schleicher.de

KFZ - Service für alle Marken
Spezialisiert für KIA und TOYOTA

„Tagespflege ist viel„Tagespflege ist viel
mehr als nur Betreuung:mehr als nur Betreuung:

Sie bietet Senioren einen OrtSie bietet Senioren einen Ort
der Bewegung und der Freude.der Bewegung und der Freude.

GGleichzeitig entlastet sieleichzeitig entlastet sie
pflegende Angehörige und gibtpflegende Angehörige und gibt
ihnen wertvolle Unterstützung“ihnen wertvolle Unterstützung“

WWir freuen uns auf viele schöneir freuen uns auf viele schöne
Momente in unserer neuen Tages-Momente in unserer neuen Tages-
pflege „CareKomm SeniorAktiv“.pflege „CareKomm SeniorAktiv“.

CareKommPflegeteam • Untere Marktstraße 27 • 63110 Rodgau

NEU Tagespflege
in Rodgau Nieder-Roden
„CareKommSeniorAktiv“

Alle Informationen erhalten
Sie unter der Telefonnummer:
06106 - 62 89990

Urberach (PS) - Souveräner Meis-
ter, bestes Team in der Hin- und 
Rückrundentabelle, Platz eins in 
der Auswärtstabelle, die meisten 
Tore (86) - der FC Viktoria Urber-
ach hat der Kreisliga A Dieburg 
in der vergangenen Saison in 
vielerlei Hinsicht seinen Stem-
pel aufgedrückt.

Die „Fieberkurve“ der Viktoria 
ist auf den Tabellenseiten auch 
maximal konstant. Vom ersten 
bis zum letzten Spieltag belegte 
die Viktoria letztlich Platz eins, 
die Tabellenspitze musste das 
Team von Trainer Kayhan Özen  
in der Anfangsphase der Saison 
lediglich aufgrund von Spielver-
legungen kurzzeitig abgeben. 
Nur in der Wertung „Bestes 
Heimteam“ (SV Münster II) und 
bei den wenigsten Gegentoren 
(38, Viktoria Dieburg) mussten 
sich die Urberacher, die 20 ihrer 
30 Saisonspiele gewannen, mit 
Platz zwei und drei zufrieden-
geben. Es ging Anfang August 
mit einem 7:0-Sieg gegen den 
FSV Groß-Zimmern gleich gut 
los. „Groß-Zimmern wurde vor 
der Saison auch als Aufstiegsa-
spirant genannt. Der Sieg war 
auch in der Höhe verdient, das 
war dann gleich ein Befreiungs-

schlag“, sagt Kayhan Özen. Den 
ersten Punktverlust gab es erst 
am 6. Oktober beim 0:0 beim 
SV Münster II, die erste Nieder-
lage am 20. Oktober beim 1:2 
bei der TS Ober-Roden II. Ge-
gen die TS, die als Vizemeister 
über die Relegation ebenfalls 
den Aufstieg in die Kreisoberli-
ga schaffte, verlor die Viktoria 
am 11. Mai auch das Rückspiel 
(0:3). Zwei Wochen zuvor hat-

te man sich aber durch den 
2:1-Rückspielsieg gegen Müns-
ter II schon vorzeitig die Meis-
terschaft gesichert.
Nach drei Jahren A-Liga kehr-
te der ehemalige Hessen- und 
Verbandsligist, der sich 2020 
freiwillig aus der Verbandsliga 
in die Kreisoberliga zurückge-
zogen hatte, nun in eben jene 
Kreisoberliga zurück. 2023 hatte 
man die Meisterschaft am letz-

ten Spieltag durch ein Tor in letz-
ter Minute im direkten Duell mit 
dem FV Eppertshausen verpasst, 
in der Saison 23/24 reichte es zu 
Platz vier. Nun also die Meister-
schaft. Außer gegen die TS verlor 
die Viktoria nur noch das Der-
by-Rückspiel gegen Germania 
Ober-Roden II (1:2).
„So souverän aufzusteigen, das 
macht einen stolz. Da haben wir 
schon einiges richtig gemacht“, 
sagt Kayhan Özen. „Die Jungs 
haben fast immer ihre Leistung 
abgerufen.“ Tristan Günther 
und Routinier Dominik Wolf, 
die jeweils nur ein Ligaspiel ver-
passten, haben mit jeweils 29 
Einsätzen die meisten Spiele ab-
solviert. Die meisten Treffer für 
die Urberacher (18) erzielte Julius 
Müller, er ist damit gemeinsam 
mit Osman Abravci (TSV Richen) 
hinter Jonas Herling (20, SG 
Ueberau) Zweiter der Torschüt-
zenliste. Auch Tristan Günther, 
Fynn Kantz (beide 11) und Leon 
Lake (10) trafen zweistellig. Lake 
stand der Viktoria seit dem Früh-
jahr studienbedingt nur noch 
selten zur Verfügung. Die mann-
schaftliche Geschlossenheit sei 

eines der Erfolgsgeheimnisse, 
meint Julius Müller. „Wir haben 
keinen Spieler drin, der uns kom-
plett  hoch schiesst. Auch, dass 
ich jetzt so viele Tore habe, zeigt 
eher, dass die Mannschaft gut 
zusammen spielt“, sagt der of-
fensive Mittelfeldspieler, der sich 
nicht als den geborenen Torjäger 
bezeichnet. „Die Mannschaft 
hat spielerisch gut funktioniert. 
Und mein Spielstil funktioniert 
auch nur, wenn ich mit anderen 
gut zusammenspielen kann“, so 
Müller.
„Wir haben in der Mannschaft 
viele wie mich, die schon ihr 
ganzes Leben lang für die Vikto-
ria spielen. Da ist keine zusam-
mengekaufte Truppe, wir sind 
weitgehend zusammengeblie-
ben. Die Grundstimmung war 
immer gut“, sagt Julius Müller, 
der mit fünf Jahren im Verein 
mit dem Fußball begann und als 
Trainer der E-Junioren in dieser 
Saison einen weiteren Meisterti-
tel feiern durfte. Positiv habe sich 
in der jüngeren Vergangenheit, 
so Julius Müller, zudem bemerk-
bar gemacht, dass mit den bei-
den Kantz-Zwillingen Fynn und 

Jan von Germania Ober-Roden 
(„Die spielen einfach gut Fußball 
und passen auch menschlich bei 
uns einfach gut rein“) noch ein-
mal Verstärkung dazu kam.
Auch Trainer Kayhan Özen freut 
sich, dass er auf ein familiäres 
Umfeld und eine gewachsene 
Truppe bauen kann. Die über-
stand auch eine kurze Schwä-
chephase nach der Winterpause, 
als man vier von fünf Spielen 
(drei Unentschieden, eine Nie-
derlage, einen Sieg) nicht ge-
wann. Özen blickt optimistisch 
in die Zukunft. „Die KOL haben 
wir im Tank“, ist sich der Urber-
acher Trainer sicher, dass seine 
Mannschaft in der neuen Klasse 
gut wird mithalten können. „Wir 
haben eine stabile Mannschaft. 
Unser Ziel ist es, nichts mit dem 
Abstieg zu tun zu haben.“
Als Neuzugänge stehen bislang 
Ibrahim Bakan und Baris Bay-
raktaroglu, die beide auch Ju-
gendtrainer bei der Viktoria sind, 
Aaron Tromm (Rückkehrer von 
der SG Götzenhain) , Jan Lucca 
Dörstein und Adil Chamka fest. 
Luca Dambmann wechselt zum 
FV Eppertshausen II.

Souveräner Aufstieg macht stolz
Viktoria Urberach kehrt als A-Liga-Meister nach drei Jahren in die Kreisoberliga zurück

Julius Müller (links) erzielte in der Meistersaison der Viktoria die meisten Treffer für sein Team. 
� (Foto: PS)

Rödermark (NHR) Die Schü-
lervertretung der Oswald-von-
Nell-Breuning-Schule lädt 
herzlich zum Schulfest am 
Montag, 30. Juni, ein. Von 17 
bis 20 Uhr öffnet die Schule 
ihre Tore in der Kapellenstr. 
12 und freut sich auf ihre gro-
ßen und kleinen Gäste, die zur 
Eröffnung vom Orchester be-
grüßt werden.
Auf dem Programm stehen 
fröhliche Mitmachaktionen 

und Geschicklichkeitsspiele für 
jedes Alter. Hier steht der Spaß 
im Vordergrund. Auf der Büh-
ne im Roten Oswald gastiert 
die Theater AG und weitere 
tänzerische und musikalische 
Aufführungen sind in Vorbe-
reitung.
Von der Schülerfirma werden 
Polo-Shirts, T-Shirts und Hoo-
dies aus der aktuellen Kollekti-
on vorgestellt und zum Verkauf 
angeboten.

Selbstverständlich ist auch für 
das leibliche Wohl bestens ge-
sorgt: Die kulinarische Vielfalt 
reicht von Snacks, Salaten, Piz-
za, Blätterteigtaschen über fri-
sche Obstbecher und internati-
onaler Küche bis hin zu süßen 
Leckereien wie Waffeln, Crêpes 
und Kuchen sowie internati-
onale Desserts. Kaffee, Eistee, 
Eis-Kaffee und alkoholfreie 
Cocktails sowie Softdrinks 
runden das Angebot ab.

Nelly feiert Schulfest
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Beilagen-
Hinweis

In der heutigen Ausgabe
� nden Sie Beilagen
folgender Firmen

(einige Beilagen � nden Sie 
nur in Teilen der Ausgabe):

Easy Apotheke,
Esser Apotheke,

LIDL, Löwe Fenster, 
Möbel Kempf, Netto, 
Rossmann, JYSK, 
toom Baumarkt Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen

02.JUL
2025
Beginn 18Uhr

INFOABEND GEBURTSHILFE

Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne
Die Geburt eines Kindes ist ein natürliches und sehr
persönliches Ereignis. Die geburtshilfliche Klinik der
Asklepios Klinik Langen lädt Sie herzlich zum Infoabend
ein. Die Oberärztinnen der Klinik präsentieren die
Abläufe einer Geburt und stehen für Ihre Fragen zur
Verfügung.

Information unter:
Tel.: 06103 / 912-615 07

gyn.langen@asklepios.com
www.asklepios.com/langen

Eine
Anmeldung
ist nicht

erforderlich

Die Johanniter:
Immer für Sie da.

Ob Hausnotruf,
Menüservice, amb. Hospizdienst,

Erste-Hilfe-Ausbildung,
Fahrdienste oder Altenpflegeschule:

06106 8710-0

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Borsigstraße 56, 63110 Rodgau
info.offenbach@johanniter.de

Rödermark (NHR) Vorsorg-
lich aufgerüstet wird auf dem 
städtischen Wertstoffhof an 
der Kapellenstraße, weil ver-
antwortungslos handelnde 
Zeitgenossen den Zuständigen 
der Kommunalen Betriebe Rö-
dermark (KBR) gar keine ande-
re Wahl lassen. In unschöner 
Regelmäßigkeit kam es auf dem 
zwischen Ober-Roden und Mes-
senhausen gelegenen Gelände 
zu Vandalismus-Aktionen. Die 
Konsequenz: Fortan erfolgt au-
ßerhalb der Öffnungszeiten eine 
Überwachung des Areals mit ei-
ner Einbruchmeldeanlage. Ein 
Sicherheitsunternehmen rückt 
aus, wenn Alarm ausgelöst wird, 
um Täter zu stellen und damit 
Strafanzeigen bei der Polizei zu 
ermöglichen.
Immer wieder das gleiche trau-
rige Bild: Zumeist in den späten 
Abend- und Nachtstunden trei-
ben „Vandalen“ auf dem Platz 
ihr Unwesen. Löcher werden in 
den Zaun geschnitten, Tonnen 
umgeworfen und Container auf-
gebrochen. Kaputtmachen, Ver-
wüsten, Chaos hinterlassen: Ge-
treu dieser Devise waren schon 
häufig kriminelle Kleingeister 

am Werk – und groß ist der Scha-
den, den letztendlich die Allge-
meinheit der Gebührenzahler 
zu begleichen hat.
Mit hohem Personalaufwand 
wird aufgeräumt und repariert. 
Da gelegentlich auch Batterien 
von den Altstoff-Plünderungen 
betroffen sind, spielen Brandge-
fahren und Umweltschutz-Ge-
sichtspunkte ebenfalls eine 
wichtige Rolle, wenn die Frage 
„Was tun?“ zur Erörterung an-
steht.

Nach intensiver Beratung und 
Abwägung haben der kom-
missarische KBR-Leiter Reiner 
Rebel und dessen Kollegen 
entschieden: Die Umzäunung 
wird instandgesetzt. Zudem 
erfolgt die Scharfschaltung 
einer Einbruchmeldeanlage. 
Hinweisschilder, die auf die 
Überwachung im Rahmen der 
Datenschutzbestimmungen auf-
merksam machen, signalisieren 
künftig: Wer sich hier illegal Zu-
tritt verschafft, nimmt ein ho-

hes Risiko in Kauf, auf frischer 
Tat gefasst zu werden. Die Mit-
arbeiter des beauftragten Sicher-
heitsdienstes sind im Bedarfsfall 
sehr schnell vor Ort, um ihren 
Job zu erledigen.
„Die Kosten für entsprechende 
Einsätze, Reparaturen am Zaun 
und andere Schäden auf dem Ge-
lände werden den Verursachern 
in voller Höhe in Rechnung ge-
stellt. Jeden Hausfriedensbruch 
bringen wir bei der Polizei zur 
Anzeige. Die Marschroute wird 
jetzt signifikant verschärft“, er-
klärt Rebel und unterstreicht 
damit unmissverständlich: „Fin-
ger weg vom Wertstoffhof, sonst 
wird’s ungemütlich!“
Die ESO-Dienstleistungsgesell-
schaft aus Offenbach organisiert 
den Annahmeservice für Gar-
tenabfälle und diverse Altstoffe 
auf dem rund 4.000 Quadrat-
meter großen Gelände an der 
Kapellenstraße im Auftrag der 
KBR. Derzeit, bis Ende Oktober, 
gelten dort die Sommer-Öff-
nungszeiten für ortsansässige 
Anlieferer: mittwochs und frei-
tags jeweils von 13 bis 19 Uhr 
sowie samstags von 9 bis 16 
Uhr.

Scharfgeschaltet: Alarm auf dem Wertstoffhof
Überwachung mit Meldeanlage / Kriminelle Kleingeister, die zu Lasten der Allgemeinheit 

großen Schaden verursachen, zwangen die KBR zum Handeln

Eine wild verstreute CD-Sammlung: So sieht es aus, wenn „Van-
dalen“ ihr Unwesen auf dem Wertstoffhof getrieben haben.
� (Foto: Stadt)

Rödermark (NHR) „Wir müssen 
Strukturen verschlanken, Auf-
gaben effizienter bündeln und 
uns auf das Wesentliche kon-
zentrieren“, betont Bürgermeis-
ter Jörg Rotter in Anbetracht der 
angespannten Haushaltslage. 
Bemüht darum, einen extrem 
starken Dreh an der Schraube 
mit der Aufschrift „Grundsteuer 
B“ zu vermeiden und somit zu-
sätzliche Finanzbelastungen für 
die Menschen vor Ort in Gren-
zen zu halten, geht die Stadt 
beim Maßhalten mit gutem 
Beispiel voran. Zwei Kommissi-
onen, ein Beirat und ein Runder 
Tisch sollen aufgelöst werden.
„Das bedeutet freilich nicht, 
dass wir in den betroffenen Be-
reichen die Bürgerbeteiligung 
abschaffen und uns von Dialog 
und Transparenz verabschie-
den. Im Gegenteil: Wir glauben 
einfach, dass wir künftig auf 
der Ebene der Fachausschüsse 

der Stadtverordnetenversamm-
lung, aber auch mit Lokalen 
Partnerschaften bei konkreten 
Projekten sehr viel direkter, 
zielgerichteter und letztendlich 
kostensparender zu guten Be-
ratungsergebnissen kommen 
werden“, erläutert der Bürger-
meister. 
Rotter verweist auf eine Reihe 
von Umstrukturierungen, für 
die der Magistrat im Zusam-
menspiel mit den politischen 
Gremien die Weichen gestellt 
hat. Aufgelöst werden der Senio-
renbeirat, die Kommission „Leit-
bild und Stadtentwicklung“, der 
Runde Tisch für Landschafts-
pflege, Umwelt und Naturschutz 
sowie die Kommission für in-
ternationale Partnerschaften. 
Der Ausländerbeirat, den derzeit 
noch 14 Mitglieder bilden, wird 
auf 9 Personen verschlankt.
Eine markante Umstrukturie-
rung betrifft die Kommunalen 

Betriebe (KBR). Sie sollen noch 
bis Ende 2025 fortbestehen und 
dann, zum Stichtag 1. Januar 
2026, in die Administration der 
Stadt überführt werden. Das 
bedeutet: Alle Aufgaben, Ange-
stellten und Vermögenswerte 
der KBR „wandern“ unters Dach 
der kommunalen Verwaltung. 
Ziel der Maßnahme: Doppel-
strukturen sollen abgebaut wer-
den. So lassen sich Hierarchien 
glätten. Leitungsfunktionen 
werden teilweise entbehrlich. 
Unterm Strich, so die Erwar-
tungshaltung, lässt sich mit-
tel- und langfristig größerer 
Spielraum schaffen für effizien-
tere Arbeitsstrukturen und noch 
mehr Bürgerservice.
„All die Umstrukturierungen, 
die wir auf den Weg bringen, 
dokumentieren den festen Wil-
len der Stadtverwaltung, sich 
den großen Herausforderun-
gen bei der Haushaltsplanung 

zu stellen. Wir wissen, dass es 
in manchen Bereichen nicht 
ohne Einschnitte geht. Doch 
gemeinsam, wir als Kommune 
zusammen mit den Bürgerin-
nen und Bürgern, werden wir 
auf eine bessere Balance von 
Einnahmen und Ausgaben 
hinwirken“, zeigt sich Bürger-
meister Rotter zuversichtlich.

Schlanker und effizienter: Stadt will                      
Kostendruck abfedern

Zwei Kommissionen, ein Runder Tisch und der Seniorenbeirat haben bald ausgedient /                 
KBR werden Teil der kommunalen Verwaltung

Rödermark (NHR) Auf diverse 
Sonderveranstaltungen und 
-regelungen, die in der zweiten 
Junihälfte und Anfang Juli im 
Badehaus zu beachten sind, 
machen die Kommunalen Be-
triebe (KBR) aufmerksam. 
„Softeis nach dem Schwim-
men!“: Dieses Motto wird am 
Donnerstag, 26. Juni, ausgeru-
fen. Kurze Zeit später beginnen 
Sanierungsarbeiten im Umklei-
debereich. Deshalb sind die 

Becken in der Schwimmhalle 
vom 30. Juni bis 7. Juli nicht 
zugänglich. 
Am Dienstag, 8. Juli, wird wie-
der geöffnet. Dann heißt es 
für junge Leute pünktlich zu 
Beginn der diesjährigen Som-
merferien ab 12 Uhr: „Herein-
spaziert zu Fun & Action mit 
Spielgeräten im Format XXL.“
Auch bei den Sonderregelun-
gen zur Jahresmitte ist der 
obligatorische Hinweis zu be-

achten: Für die Sauna gelten 
abweichende Öffnungszeiten. 
Näheres hierzu im Internet auf 
www.saunaritter.de.

Badehaus zur Jahresmitte

Rödermark (NHR) Pünktlich 
zum Start der Sommerferien in 
Hessen veranstaltet die Fachab-
teilung Jugend der Stadt Röder-
mark in Zusammenarbeit mit 
dem FC Viktoria Urberach ein 
Fußballturnier für Jugendliche. 
Gespielt wird am Freitag, dem 
4. Juli, auf dem Sportplatz der 
Viktoria an der Traminer Stra-
ße. Und zwar in zwei Alters-
gruppen. Von 16 bis 18 Uhr fin-
det das Turnier für die 11- bis 
13-Jährigen statt, ab 18 Uhr das 
für die 14 bis 17 Jahre alten Ju-
gendlichen.
Ziel des Fußballturniers ist es, 
junge Menschen verschiede-
ner Kulturkreise zusammenzu-
bringen. Die Teams werden vor 
Ort ausgelost – eine bunte Mi-
schung ist also garantiert. „Das 
ist eine tolle Chance, andere 
Jugendliche kennenzulernen“, 
betont Eyub Kiniki vom Fach-
dienst Jugend der Stadt. Die 
Teilnahme ist kostenlos und 
offen für jeden. Neben dem 
sportlichen Wettbewerb wird 
auch für das leibliche Wohl ge-

sorgt sein, denn es wird gegrillt 
und es stehen Softgetränke 
für alle zur Verfügung. Preise 
winken natürlich auch: Es gibt 
Gutscheine für die Gewinner-
mannschaften und für das 
Team, das am fairsten gespielt 
hat.
„Wir freuen uns, dieses Fuß-
ballturnier in Kooperation mit 
der Viktoria auszurichten“, sagt 
Stephanie Geisz, die Leiterin 
der Jugendarbeit. „Es bietet 
den Jugendlichen die Mög-
lichkeit, gemeinsam Spaß zu 
haben, neue Freundschaften 
zu knüpfen und wichtige sozi-
ale Fähigkeiten zu entwickeln. 
Wir möchten alle jungen Fuß-
ballbegeisterten ermuntern, 
an diesem Ereignis teilzuneh-
men.“
Für Fragen stehen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im 
JuZ oder im SchillerHaus zur 
Verfügung. Eine Kontaktauf-
nahme ist auch über die sozi-
alen Medien oder telefonisch 
unter der Rufnummer 0160 
6165774 möglich.

Fair Fußball spielen
Jugendabteilung der Stadt und Viktoria Urber-

ach laden Jugendliche zu einem Turnier ein 

Urberach (NHR) Die französi-
sche Kino-Legende Catherine 
Deneuve ist der Star in Röder-
marks Film des Monats Juli: Sie 
spielt die alte Feministin Solan-
ge in der Tragikomödie „Funny 
Birds - Das Gelbe vom Ei“. Der 

Streifen ist eine Tragikomödie 
aus dem Jahr 2024 von Mar-
co La Via und Hanna Ladoul 
und wird an den ersten beiden 
Dienstagen (1. und 8. Juli) ab 
20 Uhr in den Neuen Lichtspie-
len in Urberach gezeigt.

„Funny Birds - Das Gelbe vom Ei“:             
Rödermarks Film des Monats

Ober-Roden (NHR) Weil ein 
Baukran aufgestellt wurde und 
dort auch Baumaterial gela-
gert wird, ist die Waldstraße in 
Ober-Roden seit Mitte März in 
Höhe der Hausnummer 43 für 
den Autoverkehr gesperrt. Die 
Arbeiten haben sich verzögert. 
Deshalb muss die Sperrung bis 
Ende Juli verlängert werden. 
Eine Umleitung ist ausgeschil-
dert. 

Sperrung in der Wald-
straße verlängert

Urberach (NHR) Das Werk-
statt-Café in der Halle Ur-
berach öffnet wieder seine 
Türen. Am 2. Juli – wie im-
mer am ersten Mittwoch im 
Monat – reparieren die eh-
renamtlich engagierten Spe-
zialisten von 16 bis 19 Uhr 
wieder defekte Alltags- und 
Gebrauchsgegenstände, Fahr-
räder, Dreirädchen oder auch 
selbst gekaufte Rollatoren. 
Pro Gast nimmt das Team ma-
ximal zwei Geräte an. 
Die letzten Reparatur-Objek-
te des Tages werden ab 18.30 
Uhr in Augenschein genom-
men. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Der Ser-
vice ist kostenfrei. 

Werkstatt-Café 
wieder geöffnet

www.rheinmainverlag.de
Ihre
Onlinezeitung
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Rödermark (NHR) Ein Sommer-
tag bereitete sich vor, während 
24 Mitglieder und Freunde der 
Senioren-Union Rödermark in 
Fahrgemeinschaften das Muse-
um der Grube Messel erreichten. 
Die Grube zählt seit 1995 zu den 
Weltnaturerben und befindet 
sich nicht weit von Rödermark. 
Mindestens die Nähe des Mu-
seums war ein Grund für einen 
Besuch, auch die Geschichte der 
Entwicklung des Ortes Messel, 
doch vor allem die ausgestellten 
präparierten  Fundstücke aus der 
Grube, die Fossilien. Es ist noch 
gar nicht so lange her, dass die 
Entscheidung fiel, aus der Grube 
keine  Mülldeponie zu machen. 
Seit 1988 steht die Grube der 
Wissenschaft zur Verfügung.
Es begann mit der Entdeckung 
des Ölschiefers, man hatte Öfen 
zu dessen Verarbeitung. Aber 
dann war da diese Vielzahl von 

gut erhaltenen Fischen, Käfern, 
Fledermäusen und Krokodilen 
und natürlich das weit bekannte 
Urpferdchen. Man grub und prä-
parierte diese vor 48 Millionen 
Jahren im Schlamm eines Ur-
waldsees  eingebetteten Zeugen 
der Entwicklung. Man konn-
te nur staunen, dass z.B. auch 
Überreste einer letzten Mahlzeit 
zu erkennen waren. Unvorstell-
bar, welche Feinarbeit bis zur 
Präsentation der Objekte erfor-
derlich ist. 

Es wird noch heute in der Grube 
nach Fossilien gegraben.
Zwei Wissenschaftler  begleiteten 
die beeindruckten Seniorinnen 
und Senioren  in der Ausstellung, 
erklärten und beantworteten 
Fragen, die mit Sicherheit nicht 
erschöpft sind. 
Ein Mittagsimbiss unter Schat-
ten spendendem Grün, ein erfri-
schendes Getränk, so nahm der 
Ausflug sein Ende und ganz of-
fensichtlich der Sommer seinen 
Anfang. � (Foto: privat)

SU Rödermark besucht das Museum Messel

Der Gewerbeverein Rödermark e. V. steht vor der Auflösung

Sie haben noch gültige Gutscheine die nicht älter als 3 Jahre sind?

Jetzt einlösen oder an
Gewerbeverein Rödermark e. V.

Helmut Schrod, Seligenstädter Straße 53, 63322 Rödermark

unter Angabe Ihrer Kontonummer zur Einlösung schicken.

Rödermark (NHR) Lesestoff für 
junge Leute ausleihen, in die 
Geschichten eintauchen und 
Sterne vergeben – maximal 5, 
wenn das jeweilige Buch als 
superspannend oder mega-ori-
ginell empfunden wurde. Das 
alles können Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen 7 
und 13 Jahren auch in diesem 
Jahr tun, denn die Stadtbüche-

rei startet wieder die Aktion 
„Lesesommer“.
Vom 30. Juni bis zum 30. Sep-
tember gibt es Lektüre in großer 
Auswahl sowie Stempel- und 
Bewertungskarten zum Mitma-
chen an der Theke der Biblio-
thek im Ober-Röder Ortskern, 
Trinkbrunnenstraße. „Für jedes 
gelesene und bewertete Buch 
bekommst Du einen Stempel. 

Sobald Du fünf Stempel gesam-
melt hast, darfst Du Dich über 
ein kleines Geschenk freuen“, 
erläutert Büchereileiterin Jenny 
Roters, welcher Anreiz die Teil-
nehmer erwartet.
Für Interessierte gilt: Einfach 
im Bücherturm vorbeikommen 
und dort Näheres erfahren – 
oder zum Telefon greifen: 911-
630.

Wieder „Lesesommer“ im Bücherturm
Aktion vom 30. Juni bis 30. September / Teilnehmer können Sterne 

vergeben und sich über kleine Geschenke freuen

Informationen 
der Stadt Rödermark

Terminvereinbarungen für 
den Rathausbesuch
Für alle Verwaltungsangelegen-
heiten müssen telefonisch Ter-
mine vereinbart werden. Dafür 
stehen die Verwaltungskräfte 
montags bis donnerstags von 8 
bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr 
sowie freitags von 8 bis 12 Uhr 
zur Verfügung. Das gilt für das 
Standesamt (unter der 911-710), 
das Bürgerbüro (911-712), den 
Fachbereich Öffentliche Ord-
nung (911-713), die Fachabtei-
lungen Kinder und Jugend (911-
714), den Fachbereich Kultur, 
Heimat und Europa (911-715), 
die Bauverwaltung (911-716), die 
Kommunalen Betriebe (911-719) 
sowie die Finanzverwaltung mit 
dem Steueramt und der Stadt-
kasse (911-720). 

Sterbefälle
am 14.06.25 in Rödermark: El-
friede Schmidt, geb. Höll, 94 
Jahre
am 15.06.25 in Rödermark: In-
golf Schafferhans, 60 Jahre

Beratung
Alle Beratungen im Rathaus Ur-
berach, 1. Stock; Termine nach 
Vereinbarung; offene Sprech-
stunde dienstags von 8 bis 12 
Uhr
Beratung für anerkannte Ge-
flüchtete
Termine nach Vereinbarung: 
Katharina Peifer, Tel. 911-357, 
sozialberatung-gefluechtete@
roedermark.de
Außensprechstunde im Mehr-
generationenhaus SchillerHaus: 

mittwochs von 8 bis 12 Uhr, An-
meldung bei Katharina Peifer, 
Tel. 911-357, sozialberatung-ge-
fluechtete@roedermark.de
Beratung Wohnungssicherung
Termine nach Vereinbarung: 
Stefan Petzold, Tel. 911-354, und 
Selma Mulalic-Dzamastagic, Tel. 
911-351, wohnungssicherung@
roedermark.de
Senioren- und Sozialberatung
Termine nach Vereinbarung; se-
niorenundsozialberatung@roe-
dermark.de
Sozialberatung für Urberach, 
Messenhausen und Bulau: Vere-
na Reinhard, Tel. 911-356
Sozialberatung für Ober-Roden: 
Selma Mulalic-Dzamastagic, Tel. 
911-351
Sozialberatung für Waldacker: 
Stefan Petzold, Tel. 911-354
Außensprechstunde Ober-Ro-
den: Seniorentreff, Trinkbrun-
nenstr. 10, montags von 8 bis 12 
Uhr; Anmeldung bei Selma Mul-
alic-Dzamastagic, Tel. 911-351
Außensprechstunde Waldacker: 
Bürgertreff, Goethestr. 39, erster 
Montag im Monat von 8 bis 12 
Uhr; Anmeldung bei Stefan Pet-
zold, Tel. 911-354

Senioren
Seniorentreff Ober-Roden, 
Trinkbrunnenstr. 10, Telefon 
911-353
Kaffee- und Spielenachmittag: 
dienstags und donnerstags, 
13.30 bis 17 Uhr
Seniorentreff Urberach, Ge-
meindezentrum St. Gallus, Tel. 
911-353
Kaffee- und Spielenachmittag: 
montags, 14.15 bis 17 Uhr

Bürgertreff Waldacker
Sprechstunde der Quartiersma-
nagerin
Dienstags und freitags von 10 bis 
12 Uhr; Anmeldung erwünscht: 
Tel. 94852, andrea.sobanski@
roedermark.de

Senioren- und Sozialberatung 
Erster Montag im Monat von 8 
bis 12 Uhr 
Eltern-Baby-Treff
freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr 
für Kinder bis zum 1. Lebensjahr
Mutter-Vater-Kind-Spielkreis
mittwochs von 10 bis 12 Uhr ab 
dem ab 8. Monat bis zum 3. Le-
bensjahr

Mehrgenerationenhaus 
SchillerHaus
Kontakt
Quartiersmanager: Stephan 
Reich, Tel. 31012-10, mobil 0160 
6165777, stephan.reich@roeder-
mark.de
Jugendarbeit: Stephanie Geisz, 
Tel. 31012-11, stephanie.geisz@
roedermark.de
Beratungstermine
Beratung für anerkannte Ge-
flüchtete: mittwochs, 8 bis 12 
Uhr, Anmeldung bei Katharina 
Peifer, Tel. 911-357, sozialbera-
tung-gefluechtete@roedermark.
de
Berufswegebegleitung: donners-
tags, 15.30 bis 17 Uhr		
			 
Angebote für Familien 
Krabbel-Café mit Frühstück: 
dienstags, 10 bis 12 Uhr
Angebote für Jugendliche
Offener Treff: donnerstags und 
freitags, 15 bis 17 Uhr (10 bis 12 
Jahre), 17 bis 20 Uhr (12 bis 21 
Jahre)
Angebote für Grundschulkinder
Kids-Club: montags, 16 bis 18 
Uhr
Angebote für Senioren
Handarbeitskreis: montags, 19 
bis 21 Uhr, zweimal pro Monat
Weitere Angebote
Sprachcafé: mittwochs, 9 Uhr 
bis 12 Uhr
Frauenspaziergang: dienstags, 9 
bis 11 Uhr
Digitalcafé: letzter Mittwoch im 
Monat, 15 bis 18 Uhr

Frauenbüro
Montags, dienstags und don-
nerstags von 8 bis 14 Uhr, mitt-
wochs von 8 bis 16 Uhr und 
freitags von 8 bis 12 Uhr, Schil-
lerHaus, oder nach telefonischer 
Vereinbarung: Tel. 911-242, frau-
enbeauftragte@roedermark.de

Integration
Montags, dienstags und don-
nerstags von 8 bis 14 Uhr, mitt-
wochs von 8 bis 16 Uhr und 
freitags von 8 bis 12 Uhr, Schil-
lerHaus, oder nach telefonischer 
Vereinbarung: Tel. 911-242, viel-
falt@roedermark.de

Abfuhrkalender
Restabfall (14-tägig)
Bezirke D und E: Montag, 30. 
Juni
Bezirke B und C: Dienstag, 1. Juli
Bezirk A: Mittwoch, 2. Juli

Altpapier
Bezirk E: Donnerstag, 3. Juli
Die einzelnen Bezirke und das 
Straßenverzeichnis sind dem 
Abfuhrkalender / Abfallratge-
ber zu entnehmen (auch unter 
www.roedermark.de).
Die Abfuhren beginnen um 6 
Uhr. Nicht abgefahrene Mate-
rialien müssen spätestens am 
folgenden Werktag zwischen 8 
und 11 Uhr den Kommunalen 

Betrieben, Telefon 911-956, ge-
meldet werden. Ansonsten ist 
eine nachträgliche Abfuhr nicht 
möglich.

Rödermark (NHR) Delta Danny 
aus Darmstadt wird das Kon-
zert im Dinjerhof um 17.30 
Uhr mit traditionellen Blues-
songs aus dem Mississippi-De-
lta beginnen.
Karten für dieses außergewöhn-

liche „OPEN AIR“ – Konzert 
gibt es bei Bücher im Gänseeck 
für 20 Euro im Vorverkauf.
Reservierungen werden per 
Mail an blues@redroosterroe-
dermark.de gerne angenom-
men.

Greyhounds Washboard Band & Delta Danny 
im Dinjerhof

www.rheinmainverlag.de
Ihre Onlinezeitung



Freitag, 27. Juni 20254

Ehemals Mitteilungsblatt Urberach, gegr. 1950, 
Ober-Rodener Anzeigeblatt gegr. 1952 
Herausgeber: Rhein Main Verlags GmbH,  
Bieberer Str. 137, 63179 Obertshausen,  
Tel. 0 61 04 - 66 72 04 - 0, info@rheinmainverlag.de, 
Geschäftsführung: Bernd Maas, Angelika Hofferberth
Erscheinungsweise: Ab freitags zum Wochenende 
flächendeckend in Rödermark
Büro:  Bieberer Str. 137, 63179 Obertshausen  

 Tel. 0 61 04 - 66 72 04 - 0
Redaktion: Silke Theurer (V.i.S.d.P.) 
E-Mail: redaktion@heimat-zeitungen.de
Redaktionsschluss: Dienstag, 12.00 Uhr 
Anzeigen: anzeigen@heimat-zeitungen.de 
Anzeigenschluss: Dienstag, 12.00 Uhr 
Layout, Anzeigensatz und Druck:  
Druck- und Pressehaus Naumann GmbH & Co. KG, 
Gutenbergstraße 1, 63571 Gelnhausen
Vertrieb: EGRO Direktwerbung GmbH, 
Obertshausen, Tel. 0 61 04 - 49 70 - 0

Impressum

Amtliche
Bekanntmachungen

der Stadt Rödermark

Internet und Aushang
Die Öffentlichen Bekanntma-
chungen der Stadt Rödermark 
werden auch im Internet unter 
www.roedermark.de veröffent-
licht, zudem durch Aushang in 
den Bekanntmachungskästen 
am Rathaus Ober-Roden und am 
Rathaus Urberach.
Hebesatzsatzung
Aufgrund der §§ 5 und 51 der 
Hess. Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 1. April 2025 
(GVBl. 2025 Nr. 24), des § 25 
des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Artikel 32 
des Gesetzes vom 2. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) und 
des § 16 des Gewerbesteuergeset-
zes (GewStG) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 
28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 69) hat die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Röder-
mark am 17.06.2025 die folgende 
1. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Fest-
setzung der Steuersätze
für die Grund- und Gewer-
besteuer in der Stadt Röder-
mark
zur Änderung der Satzung über 
die Festsetzung der Steuersätze 
für die Grund- und Gewerbe-
steuer in der Stadt Rödermark 
vom 02.10.2024; in Kraft seit 
01.01.2025; beschlossen.
Artikel I
§ 1 „Festsetzung der Hebesätze“ 
erhält die folgende Fassung:
§ 1 Festsetzung der Hebesät-
ze
Die Hebesätze für die Grund-
steuer und für die Gewerbesteuer 
werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a)für die land- und forstwirt-
schaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A)	
� 175 v.H.
b)für die Grundstücke
(Grundsteuer B)	�  990 v.H.
2. für die Gewerbesteuer
� 400 v.H.
Artikel II
Diese 1. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Festsetzung 
der Steuersätze für die Grund- 
und Gewerbesteuer in der Stadt 
Rödermark wird gemäß § 7 der 
Hauptsatzung öffentlich be-
kanntgemacht. Sie tritt rückwir-
kend zum 01.01.2025 in Kraft.
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt 
dieser Satzung mit dem hierzu 
ergangenen Beschluss der Stadt-

verordnetenversammlung der 
Stadt Rödermark übereinstimmt 
und dass die für die Rechtswirk-
samkeit maßgebenden Verfah-
rensvorschriften eingehalten 
wurden.
Rödermark, den 18.06.2025
Der Magistrat der Stadt Rö-
dermark
Rotter, 
Bürgermeister
Kinderbetreuungssatzung
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 
93 Abs. 1 der Hessischen Gemein-
deordnung (HGO) in der Fassung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), 
zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 01.04.2025 
(GVBl. 2025 Nr. 24) und der §§ 
25 ff, 26, 27, ff des Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetz-
buchs (HKJGB) vom 18.12.2006 
GVBl. I S.698, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10.07.2024 
(GVBl. 2024 S. 31) und der §§ 1-6 
des Gesetzes über kommunale 
Abgaben (KAG) in der Fassung 
vom 24.03.2013 GVBl. S.134, zu-
letzt geändert durch 6 des Geset-
zes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 
Nr. 24) sowie der §§ 22, 22a, 74, 
85, 86, 90ff des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 11.09.2012 (BGBl. I S.2022); 
zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 03.04.2025 (BGBl 
2025 I Nr. 107) hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt 
Rödermark in ihrer Sitzung am 
17.06.2025 folgende
4. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Be-
treuung von Kindern in 
den Tageseinrichtungen 
für Kinder in der Stadt Rö-
dermark zur Änderung der 
Satzung über die Betreuung von 
Kindern in den Tageseinrichtun-
gen für Kinder in der Stadt Röder-
mark (Benutzungssatzung) vom 
20. Juni 2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 12.02.2025, 
beschlossen.
Artikel I
§ 3 „Kreis der Berechtigten“ er-
hält die folgende Fassung:
§ 3 Kreis der Berechtigten
(1)Die Tageseinrichtungen für 
Kinder stehen grundsätzlich 
allen Kindern, die in der Stadt 
Rödermark ihre Hauptwohnung 
i.S. des Melderechts haben und 
mit dem/der/den Erziehungsbe-
rechtigten im Ortsgebiet woh-
nen, 
1.vom vollendeten 1. Lebens-
jahr an bis zum vollendeten 
3. Lebensjahr (Krippenkinder) 
und/oder  
2.vom vollendeten 3. Lebens-
jahr an bis zum Schuleintritt 
(Kindergartenkinder) offen.
(2)Ein Rechtsanspruch gegen 
die Stadt Rödermark auf Auf-
nahme eines Kindes insbeson-
dere auf Aufnahme in einer 
bestimmten Kindertagesein-
richtung besteht nicht.
(3)Die Berechtigung zum Be-
such einer städtischen Tagesein-
richtung erlischt 3 Monate nach 
Wegzug aus dem Stadtgebiet 
(Fristbeginn ab Tag des Auszugs, 
§ 3 Abs. 1 Nr. 13 Hessisches Mel-
degesetz (HMG)). Ab diesem Tag 
gelten die Kinder als abgemel-
det und dürfen die Tagesein-
richtung nicht mehr besuchen. 
Die Abmeldung erfolgt ggf. von 
Amts wegen. Im Einzelfall kann 
hiervon zur Vermeidung unbil-
liger Härte nach Antrag beim 
Magistrat der Stadt Rödermark 
abgewichen werden.
Artikel II
§ 4 „Aufnahmeantrag“ wird ge-
ändert und erhält die folgende 
Fassung:
§ 4 Aufnahmeantrag

(1)Die Entscheidung über die 
Aufnahme erfolgt auf Antrag 
der Erziehungsberechtigten. 
Die Aufnahme erfolgt nach 
schriftlicher oder digitaler An-
meldung (Online-Anmeldepro-
tal) bei der Stadt Rödermark. 
Der Aufnahmeantrag ist von 
allen Erziehungsberechtigten 
schriftlich durch Unterschrift 
zu bestätigen (entsprechend 
dem Sorgerecht §§ 1626 ff BGB 
§§ 1631,1687 BGB), Anmeldun-
gen können erst nach der Ge-
burt des Kindes ab dem 3. Le-
bensmonat erfolgen.
(2)Über die Aufnahme wird 
gemäß Satzung durch einen 
schriftlichen Bescheid der 
Stadtverwaltung entschieden.
(3)Für die Betreuung in einer 
anderen Altersgruppe gemäß § 
3 Abs. 1 mit dem Erreichen des 
betreffenden Lebensalters des 
Kindes (Krippenkinder, Kinder-
gartenkinder) bzw. den Wech-
sel der Betreuungsgruppe nach 
Vollendung des 3. Lebensjahres 
ist eine gesonderte Anmeldung 
erforderlich. Eine automatische 
Übernahme erfolgt nicht.
(4) In der Regel erfolgt die Auf-
nahme eines Krippenkindes 
am 1. des auf die Vollendung 
des 1. Lebensjahres folgenden 
Monats. Die Aufnahme eines 
Kindergartenkindes in den Re-
gelkindergarten erfolgt zum 1. 
des Monats, in dem das Kind 
das dritte Lebensjahr vollendet
(5)Eine Aufnahme kann nur 
erfolgen, wenn die Erziehungs-
berechtigten schriftlich bestä-
tigen, dass sie die Belehrung 
nach § 34 Abs. 5 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) zur Kennt-
nis genommen haben § 6 bleibt 
unberührt. 
Ferner ist nach § 20 Abs. 8 und 
9 IfSG vor der Aufnahme in 
die Kindertageseinrichtung 
der Nachweis eines ausrei-
chenden Impfschutzes gegen 
Masern vorzulegen. Ebenso 
ist der Nachweis des altersge-
mäßen Impfschutzes gemäß 
den Empfehlungen der stän-
digen Impfkommission oder 
der schriftliche Nachweis einer 
entsprechenden ärztlichen Be-
ratung (§ 34 Abs. 10a IfSG) zu 
erbringen
(6)	 Sollte das Kind beson-
derer Betreuung bedürfen, so 
ist vor Aufnahme des Kindes 
seitens der Erziehungsberech-
tigten ausdrücklich darauf hin-
zuweisen.
Artikel III
§ 5 „Aufnahmekriterien“ wird 
geändert und erhält die folgen-
de Fassung:
§ 5 Aufnahmekriterien
(1)Die Aufnahme erfolgt nach 
dem Eingang der schriftlichen 
Anträge nach § 4 Abs. 1 gemäß 
dem Alter des Kindes in der je-
weiligen Altersgruppe nach § 
3 Abs. 1. Dabei wird das ältere 
Kind vor dem jüngeren Kind 
der jeweiligen Altersgruppe be-
rücksichtigt, soweit sich aus den 
nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt; soziale 
Härten werden berücksichtigt.
(2)Sofern zeitnah kein freier 
Kinderbetreuungsplatz zur Ver-
fügung steht, erfolgt die Auf-
nahme in die Warteliste, die 
gemäß den Satzungsregelungen 
zunächst bei der Vergabe frei 
gewordener Kinderbetreuungs-
plätze berücksichtigt wird.
(3)Bevorzugt aufgenommen 
werden zunächst Kinder, die 
nachweislich aus besonderen 
sozialen und pädagogischen 
Gründen der Förderung und 
Betreuung in einer Tagesein-
richtung für Kinder bedürfen. 
Danach werden bevorzugt 

die Kinder berufstätiger und 
in beruflicher Aus-, Fort- und 
Weiterbildung befindlicher 
Erziehungsberechtigter bzw.  
Erziehungsberechtigter in Aus-
bildung, Fortbildung, etc. auf-
genommen, die aus diesem 
Grund auf einen Betreuungs-
platz angewiesen sind, wenn 
die Berufstätigkeit, das Ausbil-
dungsverhältnis und Studium 
durch entsprechende schrift-
liche Bescheinigung des Ar-
beitgebers, Ausbildungsträgers 
oder Hochschule nachgewiesen 
wird. Hierbei sind Alleinerzie-
hende besonders zu berücksich-
tigen.
(4)Geschwister von Kindern, 
die bereits in der Tagesstätte 
aufgenommen wurden, können 
bevorzugt in derselben Einrich-
tung aufgenommen werden, 
wenn die Plätze nicht von aus 
besonderen sozialen oder päd-
agogischen Gründen aufzuneh-
menden Kindern (nach Abs. 1) 
beansprucht werden. Ein Platz 
für ein Geschwisterkind kann 
nur bis zu 3 Monate freigehal-
ten werden.
(5)Die Ganztagsplätze und/oder 
die Plätze mit Mittagsbetreuung 
werden vorrangig an Kinder 
vergeben, deren Erziehungsbe-
rechtigte berufstätig sind oder 
die Voraussetzungen gemäß 
Abs. 3 erfüllen insbesondere, 
wenn sich dabei um Alleinerzie-
hende handelt. Die regelmäßige 
Berufstätigkeit oder Ausbildung 
über den Nachmittag ist auf 
Verlangen durch schriftliche 
Bestätigung nachzuweisen. 
Das Anrecht auf den Ganz-
tagsplatz geht verloren, wenn 
Ganztagsplätze nicht mehr in 
ausreichendem Umfang zur 
Verfügung stehen oder der 
vorgenannte Nachweis für die 
Ganztagesbetreuung für das fol-
gende Kindergartenjahr nicht 
erbracht wird. Dann ist der Platz 
für die Nachmittagsbetreuung 
für ein anderes Kind mit beson-
derem Bedarf freizumachen. 
Die Regelbetreuung (halbtags 
bis zu 6 Stunden) bleibt davon 
unberührt.
(7)Ortsfremde Kinder können 
nur aufgenommen werden, 
wenn und solange freie Betreu-
ungsplätze längerfristig zur Ver-
fügung stehen. Ansonsten sind 
zunächst nach § 3 vorrangig 
ortsansässige Kinder aufzuneh-
men. Als ortsfremd gelten auch 
Kinder, die mit ihren Familien 
nicht mehr im Stadtgebiet woh-
nen (Umzug). Die Aufnahme 
von ortsfremden Kindern gilt 
nur für das jeweils laufende 
Kindergartenjahr und endet 
mit dessen Ablauf. Letzteres gilt 
auch für Kinder, die nicht mehr 
im Stadtgebiet wohnen. Das 
Anrecht auf den bisherigen Be-
treuungsplatz erlischt 3 Monate 
nach Wegzug aus dem Stadtge-
biet.
(8)Wenn die amtlich festgelegte 
Höchstbelegung der Tagesein-
richtungen für Kinder erreicht 
ist, können weitere Aufnahmen 
erst nach Freiwerden von Plät-
zen erfolgen. 
Artikel IV
§ 6 „Betreuungszeiten“ wird ge-
ändert und erhält die folgende 
Fassung.
§ 6 Betreuungszeiten
(1)Die Tageseinrichtungen für 
Kinder sind in der Regel an 
Werktagen montags bis don-
nerstags von 7.00 -16.00 Uhr 
und freitags von 7.00 Uhr bis 
15.30 Uhr geöffnet. Andere Öff-
nungs- und Betreuungszeiten 
der Tageseinrichtungen können 
sich jedoch aus der Kostenbei-
tragssatzung, auf die an dieser 

Stelle ausdrücklich Bezug ge-
nommen wird, ergeben.
(2)Ein Rechtsanspruch auf eine 
bestimmte Betreuungszeit be-
steht nicht. 
(3)Eine eventuelle Änderung 
der Betreuungszeit ist auf digi-
talen Antrag erst für den Beginn 
des folgenden Monats möglich. 
Ein Anspruch darauf besteht 
nicht. Die Änderung gilt erst 
nach entsprechendem Ände-
rungsbescheid.
(4)Ganztagsplätze und eine Mit-
tagsbetreuung mit Verpflegung 
werden nur im Rahmen der 
vorhandenen Platzkapazitäten 
angeboten. Wenn keine freien 
Plätze mehr vorhanden sind, 
kann eine Vergabe erst nach 
dem Freiwerden von Plätzen   
erfolgen; § 5 Abs. 5 gilt entspre-
chend.  
(5)Die Tageseinrichtung für 
Kinder kann aus folgenden 
Gründen und in folgenden Zeit-
räumen geschlossen werden: 
a. während der gesetzlich fest-
gesetzten Sommerferien in Hes-
sen für 3 Wochen, 
b. in der Zeit zwischen Weih-
nachten und Neujahr, 
c. wegen Streiks, Fortbil-
dungsmaßnahmen des Per-
sonals, Freistellungstagen des 
Personals, Betriebsausflug, 
krankheitsbedingten Perso-
nalausfällen, bei bestehenden 
Gesundheitsgefährdungen, 
Nichtbenutzbarkeit der Räum-
lichkeiten, höherer Gewalt und 
vergleichbaren Gründen.
(6)Die Kostenbeiträge sind wäh-
rend der Schließungszeiten 
weiter zu zahlen. Es gibt auch 
für unerwartete Schließungen 
z.B. wegen Personalausfällen, 
Streiks usw. grundsätzlich. kei-
nen Rückerstattungsanspruch.
(7)Bekanntgaben bezüglich der 
jeweiligen Schließungszeiten 
erfolgen für die Schließungszeit 
während der Sommerferien zu 
Beginn des Jahres, ansonsten 
jeweils zeitnah nach Kennt-
nis und soweit dies möglich 
ist mindestens 3 Wochen im 
Voraus durch Veröffentlichung 
auf der Homepage der Stadt Rö-
dermark und durch Aushang 
in den Tageseinrichtungen für 
Kinder, Brief an die Personen-
sorgeberechtigten. 
Artikel V
§ 7 „Notbetreuung“ wird ersatz-
los gestrichen.
Artikel VI
§ 8 „Gesundheitliche Vorausset-
zungen für die Aufnahme“ wird 
geändert und erhält die folgen-
de Fassung:
§ 8 Gesundheitliche Vor-
aussetzungen für die Auf-
nahme
(1)Kinder, die an nicht nur vo-
rübergehenden ansteckenden 
Krankheiten leiden, werden 
nicht aufgenommen.  Kinder, 
die wegen ihrer körperlichen 
oder geistigen Verfassung einer 
Sonderbetreuung bedürfen, 
können nur aufgenommen wer-
den, wenn dem individuellen 
Förderbedarf des Kindes ent-
sprochen werden kann und die 
organisatorischen, personellen 
und sächlichen Voraussetzun-
gen dafür vorliegen.
(2)Zum Schutz des aufzuneh-
menden Kindes ist zu belegen, 
dass gegen die Aufnahme in die 
Tageseinrichtung keine gesund-
heitlichen Bedenken bestehen. 
Dies kann insbesondere durch 
Vorlage des Impfausweises und 
des Vorsorgeuntersuchungshef-
tes geschehen, wenn aus die-
sem hervorgeht, dass die Frü-
herkennungsuntersuchungen 
altersgemäß erfolgt sind, oder 
durch Vorlage eines ärztlichen 

Attests, für dessen Kosten die 
Erziehungsberechtigten aufzu-
kommen haben. 
(3)Die Impfbescheinigung (§ 2 
des Kindergesundheitsschutz-
gesetzes) ist vor der Aufnahme 
in die Tageseinrichtung für Kin-
der vorzulegen. 
(4)Die Erziehungsberechtigten 
haben vor der Aufnahme in die 
Tageseinrichtung für Kinder 
durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachzuweisen, 
dass das Kind alle seinem Al-
ter und Gesundheitszustand 
entsprechenden öffentlich 
empfohlenen Schutzimpfun-
gen erhalten hat und frei von 
ansteckenden Krankheiten ist. 
Insbesondere ist nach § 20 Abs. 
8 und 9 IfSG der Nachweis eines 
ausreichenden Impfschutzes ge-
gen Masern vorzulegen.
(5)Kinder mit ansteckenden 
Erkrankungen und Kinder aus 
Familien, in denen anstecken-
de Krankheiten vorkommen, 
dürfen die Tageseinrichtungen 
für Kinder grds. nicht besuchen 
bzw. erst wieder besuchen, 
wenn eine ärztliche Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung vorge-
legt wird. 
Artikel VII
§ 9 „Pflichten der Erziehungsbe-
rechtigten“ wird geändert und 
erhält die folgende Fassung:
§ 9 Pflichten der Erzie-
hungsberechtigten
(1) Die Kinder sollen die Tages-
einrichtung für Kinder regel-
mäßig und pünktlich innerhalb 
der angegebenen Betreuungs-
zeit besuchen. 
(2) Im Verhinderungsfall haben 
die Erziehungsberechtigten das 
Kind zeitnah bei der Leitung 
oder den zuständigen Fachkräf-
ten der Kindertageseinrichtung 
zu entschuldigen.
Wenn Kinder aus krankheitsbe-
dingten oder sonstigen Grün-
den die Tageseinrichtungen für 
Kinder nicht besuchen können, 
sind sie von den Erziehungsbe-
rechtigten umgehend, jedoch 
spätestens bis 12.00 Uhr, am 
gleichen Tag unter Angabe der 
vermutlichen Fehlzeit bei der 
Leitung als abwesend zu mel-
den.
(3)Die Erziehungsberechtigten 
übergeben die Kinder zu Be-
ginn der Betreuungszeit dem 
Personal der Tageseinrichtung 
für Kinder und holen sie bis zur 
Beendigung der Betreuungszeit 
beim Personal in der Tagesein-
richtung für Kinder pünktlich 
wieder ab. 
(4)Die Erziehungsberechtigten 
haben ihr Kind in sauberem 
Zustand und in jahreszeitlich 
angemessener Kleidung in die 
Tageseinrichtung für Kinder zu 
bringen.
(5)Die Aufsichtspflicht der 
Fachkräfte beginnt mit der 
Übernahme der Kinder im Ge-
bäude der Tageseinrichtung 
für Kinder und endet mit der 
Übernahme der Kinder durch 
die Erziehungsberechtigten 
oder abholberechtigte Personen 
beim Verlassen des Gebäudes. 
Gleiches gilt für Kinder, die mit 
schriftlicher Erlaubnis allein die 
Einrichtung verlassen dürfen.
(6) Die Erziehungsberechtig-
ten erklären bei der Aufnahme 
des Kindes in die Tageseinrich-
tung für Kinder schriftlich, 
wer außer ihnen zur Abholung 
des Kindes berechtigt ist. Die-
se Erklärung kann widerrufen 
werden. Es besteht keine Ver-
pflichtung, die Kinder durch 
das Betreuungspersonal nach 
Hause zu bringen. 

Fortsetzung auf Seite 6
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Automarkt
Wir kaufenWohnmobile+Wohnwagen
Tel. 03944/36160, www.wm-aw.de Fa.

· Draht- und Gitterzäune
· Schiebetore · Drehkreuze
· Schranken · Türen · Pfosten
· Sicherheitszäune · Tore
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
· sämtliche Drahtgeflechte
· Alu-Toranlagen · Gabionen
· auch Montagen
· auch Privatverkauf

ZÄUNE · GITTER · TORE
Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46-48, 64807 Dieburg
Tel. (06071) 98810
Fax (06071) 5161

www.draht-weissbaecker.de
E-Mail: draht@weissbaecker.de

120 km Draht und Gitter
1900 Türen und Tore am Lager

ANKAUF VON:
● Schmuck
● Gold
● Silber
● Marken-Uhren
● Antiquitäten
● Münzen & Barren
● Bestecke & Zinn

H. Honig I Bahnhofstraße 58
63179 Obertshausen

Mo-Fr : 10 -13 Uhr I 15 -18 Uhr
Tel. 0 6104 9 531315 oder

www.goldhaus-obertshausen.de

Seit 20 Jahren
Ihr Experte vor Ort!

Zu warm?
Wir sorgen für's richtige Klima!

- Klimaanlagen
für Ihr Zuhause

Verkauf I Reparatur I Service

über 50 Jahre
seit 1971

• •
TV I Radio I Sat I Klima I Elektro

TechniSat - Fachhändler
Babenhäuser Str. 5, 64859 Eppertshausen

www.radio-schwinn.de I Tel.: 06071 / 36410

• •

OHNMOBILW GENAWALLUNF ORRADTMOPKW BUSSE G GENAÄNDEWGEL

KFZ-ANKAUF

EINFACH & SICHER!
Jederzeit erreichbar (Montag – Sonntag)!

A.G. Automobile • Robert-Bosch-Str. 4 • 64319 Pfungstadt
a.g.automobile1@web.de • www.kfz-ankauf-24h.de

 06157/8085654 o. 0176/11199111

ALLES ANBIETEN • SOFORT BARGELD

WIR KAUFEN JEDES FAHRZEUG
JEDE MARKE • JEDES ALTER • JEDER ZUSTAND



Herr Zeiß kauft an
Pelze aller Art, Alt u. Bruchgold,
Zahngold, Goldschmuck, Mün-
zen, Briefmarken, Uhren, Per-
len, Modeschmuck, Bernstein-
schmuck, Perücken, Puppen, Le-
der- und Krokotaschen, Figuren,
Eisenbahnen, Ferngläser, Blei-
kristalle, Kleidung, Orden, Gobe-
lin, Messing, Bilder, Zinn, Silber-
besteck, Krüge, Teppiche, Por-
zellan, Schallplatten, Nähma-

schinen, Schreibmaschinen, Bü-
cher, Möbel, Gardinen, auch

Haushaltsauflösungen. Kosten-
lose Beratung und Anfahrt sowie

Werteinschätzung.
Zahle absolute Höchstpreise!

100% seriös und diskret!
+++Barabwicklung vor Ort+++
Mo. – So.: 8.00 - 20.00 Uhr

% 06104 / 6 70 79 40

Wir kaufen Wohnmobile + Wohn-
wagen,  03944 - 36160,
www.wm-aw.de Fa.

Suche antike Möbel, Gemälde,
Uhren, Silber, Militaria, Bücher,
Krüge, Fotoapparate  06108 -
9154213

Nebenjob gefällig? Keine Versi-
cherung, kein Verkauf! Bei Inter-
esse bitte melden unter
06104-4970-90

Kaufe Wohnmobile & Wohnwa-
gen, Zustand egal auch mit Män-
gel Tel. 0174/6004673

Kaufe Motorräder alle Marken,
alle Modelle, Quad, UTV, Chip-
per, Enduro, Beiwagen, E-Roller
oder E-Bikes. Auch mit Mängel
oder Unfall. Bitte alles anbieten.
Zahle bar 06158/6086991, 0173/
3087449

Gabriele, 65, bin Witwe, ich war
lange im Pflegebereich tätig. Wer
die Einsamkeit kennt, wird mich gut
verstehen, ich suche einen lieben,
guten Partner für eine feste Freund-
schaft auch bis 80 J. Habe ein Auto
u. würde am liebsten zusammen
ziehen. Bitte ehrliche Antwort pv
0151 - 62913879

Marianne, 73 J., (christliche Wit-
we), eine hübsche, herzensgute u.
liebevolle Frau, ruhig u. verständnis-
voll, gute Hausfrau u. Köchin vom
alten Schlag, ich würde für Sie den
Haushalt führen und Ihnen zur Sei-
te stehen. Ich wohne hier ganz al-
lein u. würde gerne mal mit Ihnen
telefonieren pv 0160 - 97541357

Kaufe Autos
PKW, Busse, LKW, Geländewagen,
Wohnwagen/- mobile, Traktoren,

Bagger, auchmit Mängeln.
Zustand egal.

Bitte alles anbieten, Zahle bar und Fair.
24 Stunden errechbar!

06157/ 9168006
0177/ 31 05303

24 Stunden erreichbar!

Frau Danna sucht: Kaufe Pel-
ze, Alt-, Bruch-, Zahngold,
Goldschmuck, Suche Lampen,
Perücken, Puppen, Bernstein,
Haushaltsauslösungen, Bleikris-
talle, Bilder, Modeschmuck, Sil-
ber, Leder- und Krokotaschen,
Schallplatten, Schreib- und
Nähmaschinen, Figuren, Gobel-
ins, Teppiche, Porzellan, Krü-
ge, Zinn, Möbel, Küchen, Gardi-
nen, Tischdecken, Uhren. Kos-
tenl. Beratung. Anfahrt sowie
Werteinschätzung. Zahle
Höchstpreise. 100% diskret,
Barabwicklung vor Ort. Mo.-
So. 7.30-21 Uhr.
069 - 34875842

Frau Milli kauft: Pelze, Nerze aller
Art, Kleidung, Schreib- und Näh-
maschinen, Bilder, Porzellan, Blei-
kristall, Uhren, Teppiche, Brücken,
Krüge, Münzen, Bernstein, Silber
aller Art, Silberbesteck, Alt- und
Bruchgold, Zahngold, Gold-
schmuck, Modeschmuck, Leder-
und Krokotaschen, Antiquitäten,
Messing, Gardinen, Möbel, Schall-
platten, Orden, Ferngläser, Pup-
pen, Briefmarken, Kompl. Nachläs-
se aus Haushaltsauflösungen. Kos-
tenlose Beratung u. Werschät-
zung. Zahle bar vor Ort. Täglich:
7:30 - 21 Uhr, auch am Wochenen-
de. 069 - 59772692

Herr Eiffler kauft an
Pelze aller Art, Alt u. Bruchgold,
Zahngold, Goldschmuck, Mün-
zen, Briefmarken, Uhren, Per-
len, Modeschmuck, Bernstein-
schmuck, Perücken, Puppen, Le-
der- und Krokotaschen, Figuren,
Eisenbahnen, Ferngläser, Blei-
kristalle, Kleidung, Orden, Gobe-
lin, Messing, Bilder, Zinn, Silber-
besteck, Krüge, Teppiche, Por-
zellan, Schallplatten, Nähma-

schinen, Schreibmaschinen, Bü-
cher, Möbel, Gardinen, auch

Haushaltsauflösungen. Kosten-
lose Beratung und Anfahrt sowie

Werteinschätzung.
Zahle absolute Höchstpreise!

100% seriös und diskret!
+++Barabwicklung vor Ort+++
Mo. – So.: 8.00 - 20.00 Uhr

% 06105 / 9 67 60 55

KFZ BAR ANKAUF
Alle Fahrzeuge

PKW‘s, Busse, Geländewagen,
Wohnmobile,Wohnwagen, Oldtimer,

Traktoren, Bagger.
Alles anbieten!

(Baujahr, Km, Zustand egal).
Sofort Bargeld! Jederzeit erreichbar.

06158 - 6086988
0173 - 3087449

SUCHE FAHRZEUGE
PKW‘s, Busse, Geländewagen,
Wohnmobile etc. für Export,

Zustand egal, zahle Höchstpreise
Sofort Bargeld, bitte alles

anbieten, jederzeit erreichbar.

0151/ 7187 2306
06258/5089921

BERATUNG/HILFE
Beratung für Asylbewerber/Innen und Flüchtlinge Mühlengrund 17, 
dienstags, donnerstags und freitags von 9 – 14 Uhr, Tel. 0 60 74 / 6 16 49.
Seniorenhilfe Rödermark
Die Sprech- und Bürozeiten finden regelmäßig jeden Montag und Freitag 
von 10 bis 12 Uhr im Anbau der Seniorenwohnanlage, Mühlengrund17, 
Tel. 06074/862606, statt.
Caritasverband Beratungszentrum Ost bietet an:
Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Terminvergabe über Beratungs-
zentrum Ost, Tel. 0 61 06 / 660 09-0, email: info.bz-ost@cv-offenbach.de
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes  
Offenbach/Main e.V., Puiseauxplatz 1, 63110 Rodgau, Tel. 0 61 06 / 66 009-0,  
E-Mail: erziehungsberatung.bz-ost@cv-offenbach.de
Suchtberatung des Suchthilfezentrums Wildhof e.V., Puiseauxplatz 1  
(Ärztehaus), Rodgau, Tel. 0 61 06 / 66 00 90, E-Mail: info. bz-ost@cv-offenbach.de 
Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes, 
Puiseauxplatz 1, 63110 Rodgau, Tel. 0 61 06 / 66 009-0,
E-Mail: schuldnerberatung.bz-ost@cv-offenbach.de
Kath. Beratungsstelle für Frauen in Schwangerschaft u. in Notsituationen,  
Annegret Hoppe-Unruh, Tel. 0 61 06 / 6 60 09-25
Allgemeine Lebensberatung Frau Montserrat Mojica, tel. erreichbar 
über Sekretariat Mo. bis Do. von 9 – 16 Uhr, Tel. 0 61 06 / 6 60 09-25.
DRK Kleiderladen Ober-Roden, Dieburger Straße 8, Tel. 0 60 74 / 91 99 190 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.30 – 12 Uhr, Di. + Do. 15 – 18 Uhr
Familienberatung des Deutschen Kinderschutzbundes in Rödermark 
Am Schellbusch 1, 63322 Rödermark, Tel. 0 60 74 / 6 89 66
email: dksb_rodgau@web.de, Tel. erreichbar Mi. und Fr. 9 – 11 Uhr,  
Do. 14 – 16 Uhr. Offene Sprechstunde Do. 11 – 12 Uhr
Leuchtturm: Betreuungsgruppe der Arbeiterwohlfahrt für Demenzkranke 
Montags von 13.30 bis 17.30 Uhr im Franziskushaus.
Margot Acht, Tel. 0 60 74 / 3 01 40 11 oder Barbara Kron, Tel. 0 60 74 / 7 28 83 80
Polizeisprechstunde
Die Polizeisprechstunde findet jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr 
in Zimmer 107 des Urberacher Rathauses (Tel. 911 875) statt.

Geburtstagskinder
Urberach
29.06. Dragica Milja, Bahnhofstr. 31, � 71 Jahre
04.07. Alfred Daum, Falkenstr. 15, � 71 Jahre

Ober-Roden
30.06. Gunter Müller, Zum Steckengarten 19, � 84 Jahre
03.07. Lidia Schrod, Thomas-Mann-Str. 1, � 84 Jahre

Eiserne Hochzeit
01.07. Betti und Helmut Hunkel, Dieburger Str. 41
Goldene Hochzeit
04.07. Jutta und Bernd Stadler, Saalfeldener Str. 11

28.06.  	 Apotheke Esser oHG
Traminerstr. 17, Rödermark, Tel.: 06074/84230
29.06.	 Julius Apotheke
	 Breidertring 104, Rödermark, Tel.: 06074/94750
30.06.	 Apfel Apotheke
	 Darmstädter Straße 79, Münster, Tel.: 06071/630444
01.07.	 Paracelsus Apotheke
	 Rathenaustr. 35, Dietzenbach, Tel.: 06074/31215
02.07. 	 Center Apotheke
	 Offenbacher Straße 9, Dietzenbach, Tel.: 		
	 06074/914280
03.07.	 Rodau Apotheke
	 Dieburger Straße 35, Rödermark, Tel.: 06074/98501
04.07.	 easyApotheke Dietzenbach
	 Masayaplatz 3, Dietzenbach, Tel.: 06074/4862110

Apotheken-Notdienst

Gude, die Herrschafte,

die Ferienzeit rückt näher, un schon hat die Stadt was in 
unser Koffer gepackt: e saftige Erhöhung der Grundsteuer. 
Gut, die sollt ursprünglich nit uff 990, sondern uff 1250 
Prozentpunkte steige, awer e Erhöhung um gut 25 % is ja 
auch nit von schlechte Eltern. 

Bei der erst Stadtverordnetensitzung, die die Erhöhung be-
treffe sollt, war´n ja en Haufe Leit erschiene. Allerdings war 
schon vorher es Thema von de Tagesordnung genomme wor-
de, weil de Magistrat wahrscheinlich eingesehe hat, dass es 
so nit geht. Jetzt hat mer also erst emal geguckt, wo mer 
sparn kann. 

Tatsächlich werde deshalb unner annerem die kommunale 
Betriebe uffgelöst un widder in die normale Stadtverwal-
tung üwerführt. Sin se mir nit bös, awer isch hab noch nie 
verstande, wieso die eigenständig geführt werde musste. Da 
hieß es oft von städtische Ämtern, dies oder jenes ginge nit, 
weil sonst e riese Rechnung von de KBR käm. Was für ein 
Blödsinn! Wie wann isch mir selber e Rechnung für`s von 
mir ausgeführte Rasemähe stelle un dann sage, dass isch 
mir misch nit mer leiste kann. 

Awer es gibt ja auch ständig neue Uffgabe, die Bund un 
Land de Kommune uffgebe. Beispielsweise die Ganztagsbe-
treuung für Schulkinner. Soll die Stadt bezahle, kriegt awer 
kein angemessene Ausgleich. Da kann isch auch Wohltate 
en masse verkünde, wenn se en annern bezahle muss. Nur 
gut, dass es sowieso kei Personal für die Betreuung gibt, 
da kann die Stadt auch niemand einstelle. Sonst würd die 
Grundsteuer womöglich uff 2000 Prozentpunkte erhöht.

So fahrn mir halt mit Steuererhöhung in de Urlaub. Bloß, wo 
willste hin? In die Türkei bein Erdogan? Odder in die USA, 
wo dich de Trump womöglich an de Grenz widder zurück-
schickt, weil dir Cola nit schmeckt? Odder nach Mallorca, 
wo se langsam die Touriste dick sin? Unner uns, wenn isch 
so manchen Ballermann- bzw. Mallorca-Hit hörn, da denk 
isch auch: „Na ja!“. Wenn diese dolle Titel nit von Besäufnis-
se handele, dann awer wenigstens von kindische Schlüpf-
rigkeite, thematisch zwische Kinnergarte un Realschulab-
schluß angesiedelt. Mir könne froh sein, dass die meiste 
Spanier kei Deutsch verstehe, sonst hätte se die Grenze für 
uns schon lang dicht gemacht.

Bleiwe mer halt daheim un  genieße die Schönheite des Som-
mers, sprich: die diverse Bier- un Weingärte der hiesigen 
Vereine. Da kann mer auch Gott en gute Mann sein lasse. 
Un wenn mer ganz viel Glück hat, wird im Hinnergrund 
de neueste Ballermann-Knaller via Lautsprecher in die un-
schuldige Ohrn der arglose Besucher gepresst.

In diesem Sinne, schöne Sommertage!

Meine Verehrung
Ihne Ihrn Kunrad

Kunrad im Internet: dekunrad.de oder facebook.com/ 
dekunrad

www.rheinmainverlag.de
Ihre Onlinezeitung

Beratung .Betreuung .Begleitung

Pietät Sturm GmbH
Bahnhofstr. 38

63322 Rödermark
Tel. 06074 - 629 211
www.pietaet-sturm.com

Eiche rustikal oder Buche hell
es gibt viele Nuancen.
Wir beraten Sie zu allen
Produkten und Möglichkeiten.

www.rheinmainverlag.de
Ihre Onlinezeitung
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 Kirchengemeinden
 in RödeRmaRk

Katholische Kirche in 
Rödermark

Gottesdienste
Samstag, 28.Juni	
13.30 Uhr: (St. Nazarius) Trau-
ung von Sonja Zabolitzki und 
Paul Wrobel
15.30 Uhr: (St. Gallus) Taufe 
von Stella Knoll
17.30 Uhr: (St. Nazarius) Vor-
abendmesse (leb. u. Verst. d. 
Fam. Simon u. Hitzel)
Sonntag, 29.Juni	
10.00 Uhr: (St. Gallus) Feierli-
che Erstkommunion Mitgestal-
tet durch Rejoice-Kids & -Teens
10.30 Uhr: (Waldacker) Wort-
gottesfeier mit Kommunion-
feier
Kollekte an Sa/So: Diasporaop-
fer
Montag, 30.Juni
10.00 Uhr: (St. Nazarius) Dank-
gottesdienst der Erstkommuni-
onkinder
Mittwoch, 2. Juli 
Mariä Heimsuchung
18.30 Uhr: (St. Gallus) Eucha-
ristische Anbetung
19.00 Uhr: Abendmesse (Os-
wald Sterkel, verst. Angeh. d. 
Fam.  Sterkel-Schallmayer)
Freitag, 4. Juli
18.00 Uhr: Ökumenische An-
dacht Weidenkirche, gestaltet 
von Rejoice, Ev. Kirchenge-
meinde Rödermark
18.30 Uhr: (St. Nazarius) 
Eucharistische Anbetung
19.00 Uhr: Abendmesse 
Samstag, 5.Juli	

17.30 Uhr: (St. Gallus) Vor-
abendmesse (Anna Maria 
Sturm z. Jgd., Walter Josef 
Sturm,  leb. u. verst. Angeh. d. 
Fam. Sturm u. Weber)
Sonntag, 6.Juli	
10.30 Uhr: (St. Nazarius) Eucha-
ristiefeier (Alfred Bartossek)
Kollekte an Sa/So. Peterspfen-
nigkollekte	
Türkollekte: Instandhaltung d. 
Kirche
Öffnungszeiten: Am Diens-
tag, 1. Juli, öffnet das Pfarrbüro 
in Ober-Roden von 10.30 bis 
11-30 Uhr. Das Pfarrbüro ist ge-
schlossen. 
Erstkommunionknder St. 
Gallus am 29. Juni: Fengel, 
Tiana; Guillo Gonzalez, Isa-
bella; Guillo Gonzalez, Stella; 
Haas, Victoria; Kisling, Alessio; 
Knoll, Penelope; Manega, Lea-
no; Metz, Felix; Metz, Lucas
Meyenberg, Alena; Miksche, 
Jana; Munoz Nunez, LuisRo-
senzweig, Maike; Sattler, Nora
Schüßler, Philipp; Sweatt Ortiz, 
Maria; Sweatt Ortiz, Sophia; 
Troka, Luiza.
Sozial-Aktion der Firmbe-
werber des Pastoralraums 
Rodgau: Am Samstag, 28. 
Juni  werden von 10 bis 14 
Uhr unsere 94 jugendlichen 
Firmbewerber aus dem Pasto-
ralraum Rodgau - Rödermark 
zusammen mit deren erwach-
senen Gruppenleitern auf den 
Parkplätzen verschiedener Ein-
kaufsmärkte in Rodgau und 
Rödermark die Menschen an-

sprechen, die zum Einkaufen 
kommen, ob sie die Tafeln für 
bedürftige Menschen (Tan-
te Emma Laden – Jügesheim, 
Brotkorb – Urberach sowie den 
DRK Lebensmittelladen – Ober 
Roden) mit einer Lebensmittel-
spende unterstützen möchten. 
Die Aktion findet vor folgen-
den Märkten statt: REWE Cen-
ter Dudenhofen, sowie NETTO, 
LIDL, ALDI, KAUFLAND und 
REWE Rödermark.
Wenn Sie als Kunde von einem 
dieser Märkte nach dem Ein-
kauf nach draußen kommen, 
können Sie gerne das ein oder 
andere an Lebensmitteln oder 
Hygieneartikel den Jugendli-
chen für die Armen in Rodgau 
und Rödermark überreichen, 
die es mit den Erwachsenen zu-
sammen unverzüglich an die o. 
g. Tafeln weiterleiten.
Flohmarkt St. Gallus  am 
Samstag, 28. Juni, von  9 bis 
13 Uhr, auf dem Gallusplatz 
und im Gemeindezentrum St. 
Gallus an der Kirche. Standre-
servierungen unter Tel.  0155 
66087096. Standgebühr 10 
Euro. Das Café St. Gallus ist 
während des Flohmarktes ge-
öffnet und bietet selbstgeba-
ckene Kuchen, Würstchen und 
Getränke an. 
Kapellchenfest im Schön-
statt-Zentrum Weiskir-
chen: Herzliche Einladung 
zum Weihetag der Schön-
statt-Kapelle am Sonntag, 29. 
Juni, mit dem Thema „Seid 

Pilger der Hoffnung“. Beginn 
ist um 11 Uhr mit einem Fest-
gottesdienst. Anschließend 
wird ein kleines Mittagessen 
angeboten. 
Kolpingsfamilie Ober-Ro-
den: Am Mittwoch, 2.Juli, 
Stammtisch: Wir treffen uns 
ab 19.30 Uhr zum Stammtisch 
beim Motsche (Gasthaus zum 
Löwen) in Ober-Roden. Neue 
Gäste sind herzlich willkom-
men. Info: Thomas Rosenblatt, 
Tel. 0171/8749201.
Erstkommunion 2026: Da-
mit wir alle für die Zukunft 
besser planen können, haben 
wir für die Erstkommunionter-
mine 2026 folgende Abspra-
chen getroffen: Urberach 14. 
Juni 2026 und Ober Roden 21. 
Juni 2026. Über den konkreten 
Weg der Erstkommunionvorbe-
reitung und die genauen Tage 
und Uhrzeiten informieren wir 
die Familien nach den Herbst-
ferien.

Ev. Kirchengemeinde 
Rödermark

Samstag, 28.Juni
9.00 Uhr: Gemeinsames Ge-
meindefest rund um die Pe-
truskirche Urberach 
11.30 Uhr: Andacht zum Be-
ginn des Gemeindefestes, Ge-
staltung: Pfarrerin Daniela 
Wieners, Urberach
19.00 Uhr: Abschluss Gottes-
dienst Gemeinde Fest Gestal-
tung. Gerd Schröder-Lenz und 
Posaunenchöre
Montag, 30.Juni
15.30 Uhr: Eltern-Kind-Gruppe 
ab drei Jahre, Leitung Frau Aki-
ko Schneider, Gemeindesaal 
Ober-Roden
19.15 Uhr:Alphornbläser, Saal 

Urberach
20.00 Uhr: Posaunenchor, Saal 
Urberach
Dienstag, 1.Juli
10.00 Uhr: Krabbelkreis für El-
tern mit Kindern, die ab März 
24 geboren wurden, Nur noch 
wenige Plätze frei - Info und 
Anmeldung bei Gemeinde-
pädagogin Elke Preising, Tel. 
61109, 
10.00 Uhr: Frauenfrühstücks-
kreis, Gemeindesaal Ober-Ro-
den
18.00 Uhr: Gitarrengruppe, 
Ansprechpartnerin Doris Hu-
ber, über das Gemeindebüro 
oder per Mail an doris.huber@
ekhn.de, Saal Urberach
Mittwoch, 2.Juli
18.30 Uhr: Jongliergruppe „Los 
Droppos“, Saal Urberach
Donnerstag, 3.Juli
9.30 Uhr: Neuer Krabbelkreis 
für Eltern mit Kindern, die ab 
September 24 geboren wur-
den, Start einer neuen Gruppe 
- Reinschnuppern erwünscht. 
Infos und Anmeldung bei Ge-
meindepädagogin Elke Prei-
sing, Tel. 61109; mobil 0172 
9006819, Dachstudio Urberach
14.30 Uhr: Seniorentreffen, Se-
niorentreffen mit Kartenspie-
len, Ev. Gemeindehaus Urber-
ach
14.30 Uhr: Rödermärker Brot-
korb, Ausgabe von Lebens-
mitteln, Ausgabe A-Z, in den 
Räumlichkeiten in Urberach
19.30 Uhr: Chorprobe Rejoice, 
Gemeindesaal Urberach
Freitag, 4.Juli
18.00 Uhr: Ökumenische An-
dacht in der Weidenkirche, Ge-
staltung.Rejoice, Weidenkirche
18.30 Uhr: Posaunenchor, Lei-
tung. Matthias Wetzlar, Ge-
meindesaal Ober-Roden

Die Kirchen sind zum Inne-
halten und zum Gebet geöff-
net.
Wissenswertes und Ak-
tuelles erfahren Sie auf der 
Homepage. www.GOCKE-
LundFISCH.de.

Freie ev. Gemeinde Rö-
dermark
 
Freitag, 27.Juni
17.00 Uhr: Sommerfest alle 
Pfadfindergruppen mit Eltern 
und Geschwistern
Samstag, 28.Juni
19.00 Uhr: Feuerabend (Grilla-
bend) für Männer
Sonntag, 29. Juni
10.00 Uhr: Gottesdienst  (Jens 
Bertram) und Kindergottes-
dienst, anschließend gemein-
sames Mittagessen.
Livestream über www.feg-roe-
dermark.de.
Hauskreise finden nach Ab-
sprache statt.

Fortsetzung von Seite 4
(7)Bei Verdacht oder Auftreten 
bestimmter ansteckender Krank-
heiten beim Kind oder in der 
Familie des Kindes (§ 34 IfSG) 
sind die Erziehungsberechtigten 
zu unverzüglicher Mitteilung an 
die Tageseinrichtung für Kinder 
verpflichtet. Die entsprechenden 
Krankheiten sowie daraus fol-
gende Verpflichtungen ergeben 
sich aus dem Merkblatt nach § 4 
Abs. 3 bzw. den Regelungen des 
Infektionsschutzgesetzes wie § 
34 IfSG.
(8)Wenn Kinder aus krankheits-
bedingten oder sonstigen Grün-
den die Tageseinrichtungen für 
Kinder nicht besuchen können, 
sind sie von den Erziehungsbe-
rechtigten umgehend, jedoch 
spätestens bis 9 Uhr, am gleichen 
Tag unter Angabe der vermutli-
chen Fehlzeit bei der Leitung als 
abwesend zu melden. 
(9)Wird von Mitarbeiter/innen 
der Tageseinrichtung für Kinder 
eine Erkrankung oder Verlet-
zung eines Kindes festgestellt, 
sind die Erziehungsberechtigten 
nach entsprechender Benach-
richtigung verpflichtet, das Kind 
unverzüglich abzuholen.
(10)Sollte das Kind besonderer 
Betreuung bedürfen, so ist vor 
Aufnahme des Kindes seitens 
der Erziehungsberechtigten aus-
drücklich darauf hinzuweisen, 
damit dem individuelle Förder-
bedarf des Kindes organisato-
risch, personell und sächlich 
im Interesse des Kindeswohls 
entsprochen werden kann. Die 
Eltern verpflichten sich zur Mit-
wirkung.
(11)Die Erziehungsberechtigten 
haben ihr Kind pünktlich nach 
Ablauf der gebuchten Betreu-
ungszeit abzuholen.
Artikel VIII

§ 13 „Abmeldung und Aus-
schluss“ wird geändert und er-
hält die folgende Fassung:
§ 13 Abmeldung und Aus-
schluss
(1)Abmeldungen sind schrift-
lich bis zum 15. eines Monats 
zum Ende des nächsten Monats 
bei der Leitung der Tagesein-
richtung für Kinder oder der 
Gemeindeverwaltung vorzuneh-
men; gehen sie erst nach dem 
15. dort ein, werden sie erst zum 
Ablauf des übernächsten Monats 
wirksam. §6 Abs. 7 der Kosten-
beitragssatzung zu dieser Sat-
zung ist zu beachten.
Innerhalb der letzten 3 Monate 
vor der Einschulung eines Kin-
des bzw. dem Ende des Kita-Jah-
res sind Abmeldungen nur aus 
zwingenden triftigen Gründen 
(z.B. Wegzug) mit entsprechen-
der rechtlicher Wirkung mög-
lich. Ansonsten sind die Ab-
meldungen erst zum Ende des 
Monats vor der Einschulung 
möglich. Schulpflichtige Kinder 
sind ebenfalls grundsätzlich von 
der weiteren Betreuung abzu-
melden.
(2)Bei Fristversäumnis ist der 
Kostenbeitrag für einen weiteren 
Monat zu zahlen. 
(3)Innerhalb der letzten drei Mo-
nate vor der Einschulung oder 
dem Wechsel von der Betreuung 
gemäß § 2 Nr. 1 (Kinderkrippen-
platz) in die Betreuung gemäß § 
2 Nr. 2 (Kindergartenplatz) kann 
eine Abmeldung nur aus zwin-
genden triftigen Gründen (z.B. 
Wegzug aus der Stadt) erfolgen.
(4)Wird die Satzung nicht einge-
halten oder entsteht durch das 
Verhalten des Kindes eine für 
den Betrieb der Tageseinrich-
tung für Kinder unzumutbare 
Belastung, wiederholte Störung 
der Betriebsabläufe, wiederholte 

Gefährdung von sich selbst oder 
anderer Kinder, des Personals 
oder Dritter z. B. durch unbere-
chenbares Verhalten kann das 
Kind von der weiteren Betreu-
ung in der Tageseinrichtung für 
Kinder ausgeschlossen oder in 
eine andere Kindertageseinrich-
tung umgesetzt werden.
Ein Ausschluss von der weiteren 
Betreuung kann auch erfolgen, 
wenn eine unzumutbare Belas-
tung oder Störung des Betriebs 
der Tageseinrichtung durch das 
Verhalten der Erziehungsberech-
tigten insbesondere bei einer ge-
störten Erziehungspartnerschaft 
und einem zerstörten Vertrau-
ensverhältnis gegenüber dem 
Fachpersonal der Einrichtung 
entstanden ist.
Vor dem Ausschluss ist die Mög-
lichkeit der Umsetzung in eine 
andere Kindertageseinrichtung 
zu prüfen. Der Ausschluss oder 
gegebenenfalls die Umsetzung 
wird durch Verwaltungsakt ver-
fügt. Vor einem Ausschluss sind 
die Erziehungsberechtigten an-
zuhören. Der Ausschluss gilt als 
Abmeldung.
(5)Sofern Kinder mehrere Male 
oder ununterbrochen mehr als 
zwei Wochen ohne Begrün-
dung vom Besuch der Kinder-
tageseinrichtung fernbleiben, 
können sie nach einer schriftli-
chen Mahnung durch Bescheid 
gegenüber dem Kind vertreten 
durch die/den Erziehungsbe-
rechtigten vom weiteren Besuch 
ausgeschlossen werden. Für eine 
Neuanmeldung gilt § 3 Abs. 2 
dieser Satzung. Vor einem Aus-
schluss sind die Erziehungsbe-
rechtigten anzuhören.
(6)Ein Ausschluss kann auch 
erfolgen, wenn ein Kind wieder-
holt (dreimal im Monat) ohne 
nachweisbaren akuten Verhin-

derungsgrund nicht pünktlich 
abgeholt wird.
(7)Werden die Kostenbeiträge 
und/oder die Verpflegungspau-
schale zweimal nicht ordnungs-
gemäß bezahlt, so erlischt nach 
entsprechender Mahnung und 
Verweis auf die Kostenübernah-
memöglichkeit nach § 90 SGB 
VIII das Anrecht den bisher ein-
genommenen Platz, so-weit die 
Betreuung nicht der Freistellung 
von der Kostenbeitragspflicht 
unterfällt, mit der Bekanntga-
be durch Bescheid an das Kind 
vertreten durch die/den Erzie-
hungsberechtigte/n. Vor einem 
Ausschluss sind die Erziehungs-
berechtigten anzuhören.
Artikel IX
Die 4. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Betreuung 
von Kindern in den Tagesein-
richtungen für Kinder in der 
Stadt Rödermark wird gemäß § 
7 Hauptsatzung ortsüblich be-
kanntgemacht und tritt am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt 
dieser Satzung mit den hierzu 
ergangenen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung 
übereinstimmt und dass die für 
die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften 
eingehalten wurden. 
Rödermark, 18.06.2025
Der Magistrat der Stadt Rö-
dermark
Rotter, 
Bürgermeister
Kostenbeitragssatzung Ta-
geseinrichtungen für Kin-
der
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 
und 93 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 07.03.2005 

(GVBl. I S. 142), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 
24) und der §§ 25 ff, 26, 27, ff des 
Hessischen Kinder- und Jugend-
hilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 
18.12.2006 GVBl. I S.698, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
10.07.2024 (GVBl. 2024 S. 31) 
und der §§ 1-6 des Gesetzes über 
kommunale Abgaben (KAG) 
in der Fassung vom 24.03.2013 
GVBl. S.134, zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 
Nr. 24) sowie der §§ 22, 22a, 74, 
85, 86, 90ff des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 11.09.2012 (BGBl. I S.2022); 
zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 03.04.2025 (BGBl 
2025 I Nr. 107) hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt 
Rödermark in ihrer Sitzung am 
17.06.2025 folgende
6. Satzung zur Änderung 
der Kostenbeitragssatzung 
zur Satzung über die Be-
treuung von Kindern in 
den Tageseinrichtungen 
für Kinder der Stadt Röder-
mark
zur Änderung der Kostenbei-
tragssatzung zur Satzung über 
die Betreuung von Kindern in 
den Tageseinrichtungen für Kin-
der der Stadt Rödermark vom 
20 Juni 2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 12. Februar 
2025, beschlossen.
Artikel I
§ 2 „Kostenbeitrag“ erhält die 
folgende Fassung:
§ 2 Kostenbeitrag
(1)In § 6 Abs. 1 der Satzung über 
die Betreuung von Kindern in 
den Tageseinrichtungen für die 
Stadt Rödermark ist geregelt, 

dass die Tageseinrichtungen für 
Kinder in der Regel an Werkta-
gen montags bis donnerstags 
von 7.00 – 16.00 Uhr und frei-
tags von 7.00 – 15.30 Uhr geöff-
net sind.
Dienstliche Erfordernisse kön-
nen dazu führen, dass die 
Ganztagsöffnungszeiten einge-
schränkt werden müssen. In die-
sen Fällen werden die Eltern der 
betroffenen Tageseinrichtungen 
schriftlich durch den Fachdienst 
Kinder über die Einschränkung 
der Öffnungszeiten in Kenntnis 
gesetzt. 
(2) Der Kostenbeitrag beträgt für 
Krippenkinder – Kinder ab 
vollendeten 1. Lebensjahr bis 
zum vollendeten dritten Lebens-
jahr:
a.) Betreuungszeit (7.00 – 
13.00 Uhr)
Betreuungsjahr 2024/2025	
205,30 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
270,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
283,50 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
297,68 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
312,56 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
328,19 €/Monat
b.) Betreuungszeit (7.00 – 
15.00 Uhr)
Betreuungsjahr 2024/2025	
281,61 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
360,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
378,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
396,90 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
416,75 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
437,58 €/Monat
Fortsetzung auf Seite 8

Am heutigen Freitag (27.) Be-
ginn 20 Uhr, (Einlass ab 19 
Uhr), präsentiert man im Jazz-
keller Ober-Roden  das Pro-
gramm des 2.Halbjahres 2025.
An diesem Abend ist nicht nur 
der Eintritt frei, sondern auch 
„Speis und Trank“ und das 
Sparschwein freut sich stattdes-
sen über eine gute „Fütterung“.
Um entsprechend disponie-
ren zu können, bittet man um 
Voranmeldung an karten@
jazzclub-roedermark.de oder 
telefonisch unter 99892 bzw. 
0177/2352444 (am Veranstal-
tungsabend). 

Jazzclub Rödermark
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BAUEN . WOHNEN . SCHÖNER LEBEN

Da muss der Fachmann ran!

BAUEN . WOHNEN . SCHÖNER LEBEN

Anzeige

Region (PM) Neue Qualitäts-

Wärmeschutzhaustüren und

-Fenster sorgen dafür, dass der

Lärm draußen bleibt und keine

Heizenergie verschwendet wird,

durch die besonders hohe Ener-

gieeffizienz.

Ferner schonen Sie das Klima

und Ihren Geldbeutel, da die

neuen Qualitäts-Kunststoff-

Fenster und -Türen mit staatli-

chen Mitteln gefördert werden.

Eine Investition ins Eigenheim

ist immer sinnvoll und man hat

lange seine Freude daran.

Winfried Sommer, Experte mit

35-jähriger Geschäftserfahrung,

präsentiert ein umfangreiches

Lieferprogramm rund um die

Stichworte Qualitäts-Sicher-

heits-Fenster, - Haustüren und

Überdachungsprogramme aller

Art, wie beispielsweise Terras-

senüberdachungen, Vordächer,

Wohnungsabschlusstüren, Car-

ports und Rollläden. Dem Kun-

den wird von der Planung und

Beratung über die Produktion

bis zur Lieferung und Montage

ein kompletter Rundumservice

aus einer Hand angeboten. Mit

Qualitäts-Sicherheits-Fenstern

und –Türen wird das Eigenheim

spürbar sicherer.

Für viele Bauherren ist es nur

mit großem Aufwand möglich,

umfassende Auskünfte über

Förderungsgelder bei Renovie-

rungsarbeiten zu bekommen.

Bei uns erhalten Sie eine kom-

plette fachgerechte Beratung

über Förderungsprogramme,

die Ihren Budgetrahmen deut-

lich verbessern können. Um

diese Auskünfte und Anträge

kümmert sich bei uns unser

staatlich anerkannte Energiebe-

rater mit einem speziellen Son-

derpreis. Vereinbaren Sie mit

uns einen Gesprächstermin!

Der renommierte Fenster- und

Türen-Fachbetrieb mit eigenen

und erfahrenen Monteuren wird

eine ordnungsgemäße und fach-

gerechte zugesichert.

Fenster Sommer ist wie gewohnt

unter den folgenden Kontaktda-

ten zu erreichen: Tel.: 0 6 1 0 6 /

7 3 3 2 4 4 , 0 1 7 1 / 6 5 1 2 4 4 0,

www.fenster-sommer.de;

fenster-sommer@gmx.de

Klima und Geldbeutel schonen

F E N S T E R - T Ü R E N - A K T I ON

Foto: Fenster Sommer

Urberach (NHR) In Gelnhau-
sen wurden die Hessischen 
Einzelmeisterschaften der 
Leichtathleten der Altersklas-
sen U16 bis U20 ausgetragen.
Am Samstag startete Erik 
Springstein vom MTV Urber-
ach in der Altersklasse M15 bei 
extrem hohen Temperaturen 
um 35 Grad über die 100m 

Sprintstrecke im Vorlauf. Seine 
Zielzeit von 13,53s reichte für 
ein Weiterkommen nicht aus.
Linus Ebner M14 kam mit sei-
ner Zeit von 14,27sec im 100m 
Sprint ebenfalls nicht über den 
Vorlauf hinaus. Im Weitsprung 
belegte er mit der erzielten 
Weite von 4.49m Platz 14.
Am zweiten Tag war es gut 10 

Grad kühler. Erik Springstein 
startete das erste Mal im Dis-
kuswurf und belegte mit seiner 
Weite von 27.60m Platz 8.
Linus erreichte mit persönli-
cher Bestleistung im Speerwurf 
von 32.71m den 6. Platz.
Über die 80m Hürden verpass-
te er mit der Zeit von 15,18sec 
den Finallauf. � (Foto: MTV)

MTV bei Hessischen Leichtathletik Meisterschaften
Urberach (NHR) Ein völlig neu-
er Kurs „Pilates meets Yoga“ 
findet an 4 Terminen immer 
mittwochs von 17.45 bis 18.45 
Uhr am  2., 9., 16. und 23. 
Juli beim MTV Urberach statt. 
Neue Trainerin ist die Pilates- 
und Yogatrainerin Viola Gehr-
mann.
Bei diesem Kurs werden Halte-, 
Gleichgewichts- und Dehn-
übungen mit dem Bewegungs-
konzept aus dem „Powerhouse“ 
vereint. Ganz besonders wird 

die Rücken-, Bauch- und Be-
ckenbodenmuskulatur trai-
niert.
Mitglieder des MTV Urberach 
zahlen 12 Euro, Nichtmit-
glieder 28 Euro. Die Übungs-
stunden finden in der großen 
Sporthalle des MTV in Rö-
dermark-Urberach, Schömbs-
straße 32 statt. Anmeldungen 
und Fragen nimmt gerne Clau-
dia Mertz per email claudia@
mertz-consult.de odertelefo-
nisch unter  7445 entgegen.

Pilates meets Yoga beim MTV Urberach

Rödermark (NHR) „Was heißt 
schon alt?“ Diese Frage stellt 
eine Ausstellung, zu der die 
Stadt vom 27. Juni bis zum 15. 
Juli nicht nur die ältere Gene-
ration in die Halle Urberach 
einlädt. Eröffnet wird die in-
formative Schau mit einer klei-
nen Feier am Freitag, dem 27. 
Juni, um 10 Uhr.
Ergänzt wird die Ausstellung 
durch ein vielfältiges Rahmen-
programm. Anita Poschmann 
vom VdK Urberach spricht am 
Mittwoch, dem 2. Juli, ab 14 
Uhr im Mehrzweckraum der 
Halle Urberach über „Wege 
aus der Einsamkeit – so könnte 
ich das Alleinsein auch genie-
ßen“. Das Thema „Wohnen im 
Alter“ beleuchtet dort Bernd 
Koop, der Vorsitzende des VdK 
Ober-Roden, am Montag, dem 
7. Juli, ab 15.30 Uhr. Zum Ab-

schluss wird gefeiert: „Was 
heißt schon alt, wir tanzen 
bis ... „ lautet das Motto für 
eine Ü-60-Disco am Samstag, 
dem 12. Juli, ab 19 Uhr im 
SchillerHaus. Anmelden kann 
man sich dort unter der Ruf-
nummer 06074-3112010 oder 
man schreibt eine Mail an 
schillerhaus@roedermark.de.
Während der Ausstellung kann 
man an den Werktagen mit 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Fachdienstes „Sozia-
le Stadt“ der Verwaltung über 
die Thematik ins Gespräch 
kommen und sich auch aus-
führlicher informieren lassen. 
Begleitet wird das Ganze über-
dies von einem Aktionstisch in 
der Stadtbücherei. Hier finden 
sich interessante Bücher und 
Broschüren. 

Ausstellung:                                 
„Was heißt schon alt?“

Rödermark (NHR) Trotz hef-
tiger Kritik und Bürgerprotes-
ten beschloss die Mehrheit der 
Stadtverordneten (nur die Frei-
en Wähler stimmten mit Nein) 
jetzt eine deutliche Grundsteu-
ererhöhung. 
Die Liste der Einsparungen be-
inhaltet viele strittige Punkte. 
In der Pressemitteilung von 
BIVER – Ortsgruppe Ober-Ro-
den setzen sich die Vertreter 
von BIVER, Norbert Kern und 
Christian Hirsch, allerdings 
nur mit dem Thema „Verkehr“ 
auseinander.
„Laut Änderungssatzung sol-
len bekanntermaßen Mittel 
für Verkehrsführungen, Schul-
wege- und Beschilderungsplä-
ne in Höhe von 15.355 Euro 
wegfallen. „Angesichts der 
prekären Ergebnisse des ADFC 
Fahrrad-Klima-Tests 2024 für 
RM  - die Resultate haben sich 
seit 2012 kontinuierlich und 
seit 2022 deutlich bis zur roten 

Laterne“ hin verschlechtert“, 
so Sprecher Kern, sei dies hin-
sichtlich der stets kritisierten  
Verkehrssicherheit (VS) für 
schwächeren Verkehrsteilneh-
mer (VT) ein erneuter Rück-
schlag (www.adfc-kreis-offen-
bach.de/fkt24lkof). 
„Geplant wird nun richtiger 
Weise, die unkontrollierte 
Entwicklung im Ortskern O-R 
zu stoppen, um den Weg für 
attraktiven Einzelhandel und 
mehr Lebensqualität zu ebnen. 
Vielleicht gehört dazu auch: Si-
cherheit und Attraktivität für 
Radverkehr“, so Kern weiter. 
Die Vorschriftenvorgabe sei 
mit Bestimmungen wie: „…die 
VS aller VT geht der Flüssigkeit 
des Verkehrs vor“ und „…dem 
nichtmotorisierten Verkehr ist 
besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen“, auf jeden Fall gege-
ben. 
„Mehreinnahmen will man 
durch mehr Strafzettel aus der 

Verkehrsüberwachung erzie-
len. Die Einnahmen sollen 
um fast 50% (!) steigen, das 
wären ca. 100.000 Euro mehr, 
wenn man der Übersicht zur 
Änderungssatzung Glauben 
schenkt“, so Kern. Bei ca. 265 
AT seien das z.B. 6 bis 7 (!) Fal-
schparker pro Tag, wie Fr. Rü-
ger bereits in der STAVO vom 
11.07.2024 festgestellt habe. 
Seinerzeit wurde ein SPD-An-
trag mit Begründungen, wie 
man dürfe die Ordnungspoli-
zei nicht überfordern, sie habe 
wichtigeres zu tun bzw. es feh-
le Personal, abgelehnt. „Auch 
heute fehlen Ideen und Wille, 
wie z.B. die fehlende Überwa-
chung des LKW-Durchfahrt-
verbots“, so die BI-Sprecher. 
Um Mehreinnahmen zu erzie-
len, so sei allgemein bekannt, 
seien vorher oft Investitionen 
zu tätigen. So auch im Hinblick 
auf die von BIVER  geforder-
ten und rechtlich möglichen 

stationären Blitzer, die – so 
belegt – auch nach Jahren für 
z.T. hohe Rendite sorgen (Hei-
matblatt vom 06.06.25). Die 
vorhandenen mobilen Blitzge-
räte seien kompatibel, so dass 
nur die Säulen angeschafft 
werden müssten. Nebenbei, so 
die Ansicht von BIVER, könne 
die Stadtkämmerin Fr. Schül-
ner (AL/Die Grünen), der auch 
der FB Verkehr unterstellt ist, 
damit dem Lärm- und Emissi-
onsschutz für die Anwohner 
sowie der VS im Sinne „grüner“ 
Politik zusätzlich einen großen 
Gefallen tun.
Transparenz erfordert laut BI-
VER auch das Thema „Messel“. 
Wenn man bedenke, dass eine 
2-köpfige Streife wöchentlich 
für x-Stunden dort unterwegs 
sei, stelle sich schon einmal die 
Vergleichsfrage: Kosten zu Ein-
nahmen. Die BIVER-Verant-
wortlichen vermissen hier eine 
nachhakende Opposition.

„Rote Laterne“ für Radverkehr in Rödermark
BIVER kritisiert geplante Einsparungen
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Fortsetzung von Seite 6
c.) Betreuungszeit 
(7.00 – 16.00 Uhr)
Freitags endet die Betreuung 
um 15.30 Uhr.
ab 02/2025�
310,63 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
400,50 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
420,53 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
441.55 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
463,63 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
486,81 €/Monat
d.) Betreuungszeit 
(7.00 – 17.00 Uhr)
Freitags endet die Betreuung 
um 15.30 Uhr.
Betreuungsjahr 2024/2025	
338,24 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
436,50 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
458,33 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
481,24 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
505,30 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
530,57 €/Monat
Die Betreuungszeit von 16.00 – 
17.00 Uhr kann nur angeboten 
werden, wenn für mindestens 
12 Kinder je Einrichtung diese 
Betreuungszeit gebucht wurde.
Grundsätzlich soll für jeden 
Stadtteil eine Tageseinrichtung 
dieses Angebot vorhalten.
e.) Zukaufstunden	
6,00 €/Stunde
ab Betreuungsjahr 2025/2026	
9,00 €/Stunde
(3) Der Kostenbeitrag beträgt 
für Kindergartenkinder - 
Kinder ab dem vollendeten 3. 
Lebensjahr bis zum Schulein-
tritt 
a.) Betreuungszeit 
(7.00 – 13.00 Uhr)
Betreuungsjahr 2024/2025	
141,12 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
255,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
267,75 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
281,14 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
295,19 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
309,95 €/Monat
b.) Betreuungszeit 
(7.00 – 15.00 Uhr)
Betreuungsjahr 2024/2025	
208,32 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
340,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
357,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
374,85 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
393,59 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
413,27 €/Monat
c.) Betreuungszeit 
(7.00 – 16.00 Uhr)
Freitag endet die Betreuung um 
15.30 Uhr.
ab 02/2025 
246,90 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
378,25 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
397,16 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
417,02 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
437,87 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
459,77 €/Monat
d.) Betreuungszeit 
(7.00 – 17.00 Uhr)
Freitags endet die Betreuung 
um 15.30 Uhr.
Betreuungsjahr 2024/2025	
268,80 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	

412,25 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
432,86 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
454,51 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
477,23 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
501,09 €/Monat
e.)  Zukaufstunde	
6,00 €/Stunde
ab Betreuungsjahr 2025/2026	
8,50 €/Stunde
Artikel II
§ 3 „Befreiung von den Kosten-
beiträgen“ erhält die folgende 
Fassung:
§ 3 Befreiung von den Kos-
tenbeiträgen
(1)Soweit das Land Hessen der 
Stadt Rödermark jährliche Zu-
weisungen für die Freistellung 
von Teilnahme- und Kosten-
beiträgen für die Förderung in 
Tageseinrichtungen für Kinder 
ab dem vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt 
gewährt, gilt für die Erhebung 
von Kostenbeiträgen Folgen-
des:
1. ein Kostenbeitrag nach § 2 
Abs. 2 a dieser Satzung wird 
nicht erhoben für die Betreu-
ung in einer Kindergartengrup-
pe oder altersübergreifenden 
Gruppe (§ 25 Abs. 2 Nrn. 2 und 
4 HKJGB) soweit ein Betreu-
ungszeitraum im Umfang von 
bis zu sechs Stunden täglich 
gebucht wurde.
2. ein Kostenbeitrag nach § 2 
Abs. 2 b und c dieser Satzung 
wird unter Berücksichtigung 
von Ziffer 1 anteilig für die 
über sechs Stunden hinausge-
hende Betreuungszeit erhoben, 
soweit ein Betreuungszeitraum 
von mehr als sechs Stunden 
täglich gebucht wurde.
Dies ergibt folgende (tatsäch-
lich) zu zahlenden Kostenbei-
träge:
Betreuungszeit	  
(7.00 – 15.00 Uhr)
Betreuungsjahr 2024/2025	
67,20 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
85,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
89,25 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
93,71 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
98,40 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
103,32 €/Monat
Betreuungszeit 	
(7.00 – 16.00 Uhr)
Freitags endet die Betreuung 
um 15.30 Uhr
ab 02/2025 
100,80 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
123,25 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
129,41 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
135,88 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
142,68 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
149,81 €/Monat
Betreuungszeit	
(7.00 – 17.00 Uhr)
Freitags endet die Betreuung 
um 15.30 Uhr
Betreuungsjahr 2024/2025	
127,68 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
157,25 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
165,11 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
173,37 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
182,04 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
191,14 €/Monat
3. der Kostenbeitrag nach § 2 
Abs. 1 Nr. a – c dieser Satzung 
vermindert sich für jeden vol-

len Monat um ein Zwölftel des 
im jeweiligen Kalenderjahr 
geltenden Zuweisungsbetrages 
nach § 32c Abs. 1 Satz 1 HK-
JGB, soweit ein Kind vorge-
nannter Altersgruppe in einer 
Krippengruppe nach § 25 Abs. 
2 Nr. 1 HKJGB betreut wird. 
(2) Im Übrigen gelten die Rege-
lungen dieser Satzung.
Artikel III
§ 4 „Ermäßigung der Kosten-
beiträge“ wird ersatzlos gestri-
chen.
Artikel IV
§ 5 „Verpflegungspauschale“ 
erhält die folgende Fassung:
§ 5 Verpflegungspauschale
Die Verpflegungspauschale für 
das Mittagessen in der Tages-
einrichtung beträgt 80,00 € 
monatlich. Die Verpflegungs-
pauschale wird ab dem Betreu-
ungsjahr 2025/2026 auf 90,00 
€ erhöht. 
Bei Zukaufstunden mit Mit-
tagessen wird für dieses Zu-
kauf-Mittagessen ein Preis 
von 3,70 € pro Essen erho-
ben. Ab dem Betreuungsjahr 
2025/2026 beträgt der Preis für 
das Zukauf-Mittagessen 4,50 €.
Artikel V
In § 6 „Abwicklung der Kosten-
beiträge“ wird Abs. 11 wird in 
der folgenden Fassung ange-
fügt:
§ 6 Abwicklung der Kos-
tenbeiträge
(11) Rückständige Benut-
zungsgebühren und Verpfle-
gungspauschalen werden im 
Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben.
Artikel VI
In § 7 „Datenschutz“ wird Abs. 
2 geändert und Abs. 3 neu ein-
gefügt.
§ 7 Datenschutz
(2)Die Daten dürfen von der 
datenverarbeitenden Stelle 
nur zum Zwecke der Festset-
zung und der Erhebung der 
Kostenbeiträge weiterverarbei-
tet und gespeichert werden. 
Die Löschung der Daten er-
folgt gemäß dem Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten 
gemäß Art. 30 Abs. 1 Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-
GVO) der Stadt Rödermark 
soweit eine längere Aufbewah-
rung nicht erforderlich ist.
(3)Die Nutzung und Verar-
beitung der Daten erfolgt im 
Übrigen unter Beachtung der 
Vorgaben der DS-GVO und der 
Vorschriften des Hessischen 
Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetz (HDSIG), die 
auf der Homepage der Stadt Rö-
dermark einsehbar sind. Weite-
re Datenschutzinformationen 
der Stadt, die auch für die Kin-
dertageseinrichtungen gelten, 
sind zu finden auf der Home-
page der Stadt Rödermark im 
Bereich des Fachdienstes Kin-
der (§ 50 HDSIG). Auf Wunsch 
betroffener Personen übersen-
den wir diese Informationen 
auch in Papierform.
Artikel VII
Die 6. Satzung zur Änderung 
der Kostenbeitragssatzung zur 
Satzung über die Betreuung 
von Kindern in den Tages-
einrichtungen für Kinder der 
Stadt Rödermark wird gemäß 
§ 7 Hauptsatzung ortsüblich 
bekanntgemacht und tritt zum 
01.08.2025 in Kraft.
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der In-
halt dieser Satzung mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Stadtverordnetenversamm-
lung übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden. 

Rödermark, 18.06.2025
Der Magistrat der Stadt 
Rödermark
Rotter, 
Bürgermeister

Kostenbeitragssatzung 
Kinderhorte und Schul-
kinderbetreuung
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 
und 93 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 07.03.2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 
Nr. 24) und der §§ 25 ff, 26, 27, 
ff des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuchs (HK-
JGB) vom 18.12.2006 GVBl. I 
S.698, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10.07.2024 (GVBl. 
2024 S. 31) und der §§ 1-6 des 
Gesetzes über kommunale Ab-
gaben (KAG) in der Fassung 
vom 24.03.2013 GVBl. S.134, 
zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 01.04.2025 
(GVBl. 2025 Nr. 24) sowie der 
§§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90ff des 
Achten Buchs Sozialgesetz-
buch – Kinder und Jugendhil-
fe – (SGB VIII) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 
11.09.2012 (BGBl. I S.2022); 
zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 03.04.2025 
(BGBl 2025 I Nr. 107) hat die 
Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Rödermark in ihrer 
Sitzung am 17.06.2025 folgen-
de
9. Satzung zur Änderung 
der Kostenbeitragssatzung 
zur Satzung über die Be-
treuung von Kindern in 
den Kinderhorten und der 
Schulkinderbetreuung der 
Stadt Rödermark
zur Änderung der Kostenbei-
tragssatzung zur Satzung über 
die Betreuung von Kindern 
in den Kinderhorten und der 
Schulkinderbetreuung der 
Stadt Rödermark (Benutzungs-
satzung) vom 15. Februar 2017, 
zuletzt geändert durch Satzung 
vom 12. Februar 2025, be-
schlossen.
Artikel I
§ 2 „Kostenbeitrag, Verpfle-
gungskosten“ erhält die folgen-
de Fassung:
§ 2 Kostenbeitrag, Verpfle-
gungskosten
(1)Der Kostenbeitrag beträgt 
für die Betreuungszeit bis 
17 Uhr mit Betreuung über die 
Mittagszeit im Zeitraum vom
Betreuungsjahr 2024/2025	
221,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
261,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
274,05 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
287,75 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
302,14 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
317,25 €/Monat
Der Kostenbeitrag beträgt für 
die Betreuungszeit bis 16 
Uhr mit Betreuung über die 
Mittagszeit im Zeitraum vom
Betreuungsjahr 2024/2025	
174,50 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
225,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
236,25 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
248,06 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
260,47 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
273,49 €/Monat
Der Kostenbeitrag beträgt für 
die Betreuungszeit bis 
15.00 Uhr mit Betreuung über 
die Mittagszeit im Zeitraum 

vom
Betreuungsjahr 2024/2025	
125,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026	
180,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027	
189,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028	
198,45 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029	
208,37 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030	
218,79 €/Monat

(2) Der Kostenbeitrag für Platz-
sharing-Plätze beträgt:
a. Für den Ganztagsplatz bis 
17.00 Uhr:
Betreuungsjahr 2024/2025
2 Tage i. d. Woche	
87,00 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
134,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026
2 Tage i. d. Woche	
108,00 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
134,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027
2 Tage i. d. Woche	
113,40 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
170,10 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028
2 Tage i. d. Woche	
119,07 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
178,61 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029
2 Tage i. d. Woche	
125,02 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
187,54 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030
2 Tage i. d. Woche	
131,27 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
196,91 €/Monat
b. Für den-Platz bis 15.00 Uhr:
Betreuungsjahr 2024/2025: 
2 Tage i. d. Woche	
48,00 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
75,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2025/2026
2 Tage i. d. Woche	
72,00 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
108,00 €/Monat
Betreuungsjahr 2026/2027
2 Tage i. d. Woche	
75,60 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
113,40 €/Monat
Betreuungsjahr 2027/2028
2 Tage i. d. Woche	
79,38 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
119,07 €/Monat
Betreuungsjahr 2028/2029
2 Tage i. d. Woche	
83,35 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
125,02 €/Monat
Betreuungsjahr 2029/2030
2 Tage i. d. Woche	
87,52 €/Monat
3 Tage i. d. Woche	
131,27 €/Monat
c. Für Zukaufstunden in der Fe-
rienbetreuung:
Zukauf pro Tag bis 15.00 Uhr 	
36,00 €
Zukauf pro Tag bis 17.00 Uhr	
45,00 €
d. Für Zukaufstunden in der 
Frühbetreuung:
Zukauf pro Tag (7.00 – 7.45 
Uhr)	 6,00 €
e. Für Zukaufstunden ab 
2025/2026	
9,00 €/Stunde
Der Beginn und das Ende des 
Betreuungsjahres wird durch 
Bekanntmachung festgesetzt. 
(3) Der Kostenbeitrag für 
AG-Kinder der „Schule an den 
Linden“ beträgt:
Betreuungsjahr 2024/2025
1 Tag von 11:45 bis 15 Uhr	
36,00 €/Monat

Zukaufstunden	 9,00 €/Stun-
de
(5) Für das Mittagessen im 
Hort wird eine Verpflegungs-
pauschale von 80,00 € erho-
ben. Ab dem Betreuungsjahr 
2025/2026 erhöht sich die Ver-
pflegungspauschale auf 90,00 € 
im Monat.  
(6)In der Schulkinderbetreu-
ung gelten die Bedingungen 
und Preise des Caterers.
(7)Für die Anmietung der 
Schließfächer in der Schulkin-
derbetreuung gelten die Bedin-
gungen und Preise des Anbie-
ters.
Artikel II
§ 3a „Freistellung und Reduzie-
rung von Kostenbeiträgen we-
gen der Corona-Maßnahmen“ 
wird ersatzlos gestrichen.
Artikel III
Die 9. Satzung zur Änderung 
der Kostenbeitragssatzung zur 
Satzung über die Betreuung 
von Kindern in den Kinderhor-
ten und der Schulkinderbetreu-
ung der Stadt Rödermark wird 
gemäß § 7 Hauptsatzung orts-
üblich bekanntgemacht und 
tritt am nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der In-
halt dieser Satzung mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Stadtverordnetenversamm-
lung übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden. 
Rödermark, 18.06.2025
Der Magistrat der Stadt 
Rödermark
Rotter, 
Bürgermeister

Rödermark (NHR) Außerge-
wöhnliche Inszenierungen, 
einstudiert mit der bekannten 
Rodgauer Theaterregisseurin 
Tanja Garlt: Das sind die Mar-
kenzeichen der Truppe „Thea-
ter total“. Einen Tag nach dem 
kalendarischen Sommerbe-
ginn sorgte das Ensemble am 
Samstag für einen Höhepunkt 
des von der Stadt geförderten 
Rödermärker Kultursommers 
im Dinjerhof. Mit einem höchst 
amüsanten hessischen Sommer-
nachtstraum frei nach Shake-
speare begeisterten Akteure und 
Spielleiterin ihre Zuschauerin-
nen und Zuschauer. Die Freunde 
im Dinjerhof, die als Veranstalter 
die Bühne für diesen Leckerbis-
sen freigaben, freuten sich über 
die sehr gute Resonanz an einem 
heißen Sommerabend. 
Die nächsten Veranstaltungen 
des bunten Kulturreigens in der 
Hofreite mit dem historischen 
Flair: Der Jazzclub freut sich 
schon auf das Thiemo Nies-
terok Quartett (6. Juli) und auf 
Gitarrenmusik von Bawelino + 
Brunner (27. Juli). Gemeinsame 
Sache machen Jazz-Club und 
Dinjerhof-Freunde, wenn der 
Weinabend mit einer Jam-Ses-
sion verbunden wird (11. Juli). 
Auf Einladung von Red Rooster 
Rödermark werden Delta Danny 
und Greyhound’s Washboard 
Band den Dinjerhof in eine 
Blues-Kaschemme verwandeln 
(20. Juli).

Ein hessischer Som-
mernachtstraum

www.rheinmainverlag.de
Ihre Onlinezeitung
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Alle Fehler vorbehalten und exklusive lokale Steuern. Keine Buchungskosten

Weitere Enjoyhotels finden Sie unter www.enjoyhotels.de oder rufen Sie kostenlos an: 0800 - 28 18 818
Der Ausgangspreis ist der niedrigste Preis für ein bestimmtes Ankunftsdatum. Die Preise variieren je nach Ankunftsdatum.

31
Jahr

Enjoyhotels

5 Tage All-Inclusive
mit eigenen PKW!

44 Enjoyhotels
in den Niederlanden, Belgien,

Deutschland und Frankreich.

5 Tage All-Inclusive-Urlaub
Unterkunft + Essen + Trinken + Unterhaltung

Wohin reisen Sie dieses Jahr? Enjoyhotels begann vor 31 Jahren mit einem All-Inclusive-Hotel in Deutschland. Jetzt, 31 Jahre später, können Sie
aus 44 Hotels wählen. Unsere All-Inclusive-Hotels befinden sich in den schönsten Urlaubsregionen der Niederlande, Belgiens und Deutschlands.

Lassen Sie sich beraten oder buchen Sie direkt unter 0800 - 28 18 818 (kostenlos)

Empfang mit Mittagessen oder Kaffee mit Kuchen
oder etwas anderem Leckerem
4 x Übernachtung mit reichhaltigem “Enjoy”-Früh-
stücksbuffet
4 x Mittagessen oder Lunchpaket

4 x Drei-Gänge-Dinner oder Abendbuffet
Täglich alle Getränke von 17:00 bis 24:00 Uhr
KOSTENLOS: Softdrinks, Fruchtsaft, Bier, Wein, Jenever
und Apfelkorn
Kaffeeecke: Kaffee und Tee den ganzen Tag KOSTENLOS

Jeden Abend Spaß und Unterhaltung, z. B.
ein Spaziergang und Live-Musik. Dazu werden
regelmäßig (herzhafte) Snacks serviert
KOSTENLOSE Auto-, Fahrrad- und Wander-
routen

In Ihrem 5-tägigen All-Inclusive-Urlaub enthalten:

RHÖN
Enjoyhotel Rhön Residence in Dipperz

NEU

32995
p.P.

5 TAGE AB €

SAUERLAND
Enjoyhotel Am Kurpark Brilon in Brilon

37995
p.P.

5 TAGE AB €

SAUERLAND
Enjoyhotel Marleen in Siedlinghausen

30995
p.P.

5 TAGE AB €

OST-FRIESLAND
Enjoyhotel Greetsiel in Greetsiel

44495
p.P.

5 TAGE AB €

MITTELRHEINTAL
Enjoyhotel am Rhein in Kestert

34995
p.P.

5 TAGE AB €

MOSELREGION
Enjoyhotel Bottler in Veldenz

34995
p.P.

5 TAGE AB €

RHÖN
Enjoy Wellnesshotel Aqualux in Bad S l hli fSalzschlirf

NEU

29995
p.P.

5 TAGE AB €

LAHNTAL-RHEIN-MAINREGION
Enjoyhotel Bürgerhof Wetzlar in Wetzlar

28995
p.P.

AGE AB €

JULI &
AUGUST
KTION

2
5 TA

A
AK

EIFEL - RURSEE
Enjoyhotel Haus am See in Simmerath

37995
p.P.

5 TAGE AB €

h

NEU

BELGISCHE KÜSTE
Enjoyhotel Noordzee in Blankenberg

43995
p.P.

5 TAGE AB €

ge

NEU

BELGISCHE KÜSTE
Enjoyhotel Blankenberge in Blankenb

44995
p.P.

5 TAGE AB €

bergeerge

NEU

LIMBURG
Enjoyhotel Riche in Valkenburg

39995
p.P.

5 TAGE AB €

Kostenlose Luxus Busfahrt auf die Wasser-
kuppe, den höchsten Berg der Rhön

Kostenlose Luxusbustour
(morgens oder nachmittags)

Kostenlose Bustour
durch das Moselgebiet

Kostenlose Bustour
durch das Heuvelland

Kostenlose Nutzung von Sauna,
Innen- und Außenpool

Es gibt sogar ein
kleines Kino

Kostenlose Nutzung
Schwimmbad und Sauna

Am Rande der
historischen Innenstadt

Mit einer typisch
deutschen Café-Bar

Kostenlose Hin- und Rückfahrt mit
dem Zug Blankenberge-Brügge

Kostenlose Hin- und Rückfahrt mit
dem Zug Blankenberge-Brügge

Kostenlose
Nutzung Sauna

Kostenlose Nutzung Saunen,
Innen- und Außenpool

Kostenlose Nutzung
Sauna und Innenpool

400 Meter vom
Hafen entfernt
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Bebauungsplan A 68 „Orts-
kern Ober-Roden“ 
im Stadtteil Ober-Roden; 
Bekanntmachung Aufstel-
lungsbeschluss 
Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Rödermark hat 
in ihrer Sitzung am 17.06.2025 
zur Schaffung der bauleitpla-
nerischen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines ca. 3,5 
ha großen Bereichs des histori-
schen Ortskerns des Stadtteils 
Ober-Roden beschlossen, den 
Bebauungsplan A 68 „Orts-
kern Ober-Roden“ gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufzustellen. Er soll im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 
Baugesetzbuch sowie als einfa-
cher Bebauungsplan gemäß § 
30 Abs. 3 Baugesetzbuch aufge-
stellt werden.
Der vorgesehene räumliche 
Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans erstreckt sich ent-
lang des nördlichen Abschnitts 
der Dieburger Straße und 
des südlichen Abschnitts der 
Frank-furter Straße zwischen 
dem Bahnübergang sowie der 
Einmündung der Mainzer Stra-
ße.
Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst die Flurstücke Gemar-
kung Ober-Roden Flur 1 Flur-
stücke 1/1, 2/1, 3/4, 3/6, 3/7, 4, 
5, 6, 7, 11, 12, 43, 75/2, 75/3, 
76/1, 79/1, 80/2, 89, 90/1, 99, 
100, 101/1, 101/2, 104/1, 105/3, 
105/5, 106/4, 107/4, 108/1, 
108/2, 109/1, 146, 147, 155/1, 
156/1, 162/1, 166/1, 167, 168/1, 
188, 189, 190, 216/6, 220/5, 
220/6, 221/16, 222, 237/3, 
237/4, 240, 248 (tw.), 249/1 
(tw.), 249/2, 251 (tw.), 252 (tw.), 
253 (tw.), 254 (tw.), 255/2 (tw.), 
256/3 (tw.), 258 (tw.), 260/2 

(tw.), 261/1 (tw.), 262/3 (tw.), 
266/1 (tw.), 266/2 (tw.), 267 
(tw.), 271 (tw.), 351 (tw.), 776/1 
(tw.); Flur 2 Flurstücke 153/1 
(tw.), 154, 167/2, 167/3, 167/4, 
347/1 (tw.), 350 (tw.), 352/1 
(tw.); Flur 19 Flurstücke 123/3, 
124 (tw.), 129/1, 130, 131, 
132/1, 185, 186/1, 188, 189/2, 
191/4 (tw.), 195/1, 724/1 (tw.), 
727/5 (tw.), 728 (tw.), 777 (tw.). 
Die genaue Abgrenzung kann 
der nachstehenden Abbildung 
entnommen werden. 

 Der Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan A 68 „Orts-
kern Ober-Roden“ wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht.
Rödermark, den 27.06.2025
Der Magistrat der Stadt 
Rödermark
Rotter, 
Bürgermeister

Veränderungssperre
im Bereich des Bebau-

ungsplans A 68 „Ortskern 
Ober-Roden“ im Stadtteil 
Ober-Roden; Inkrafttreten 
der Veränderungssperre
Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Rödermark hat 
in ihrer Sitzung am 17.06.2025 
zur Schaffung der bauleitpla-
nerischen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines ca. 3,5 
ha großen Bereichs des histori-
schen Ortskerns des Stadtteils 
Ober-Roden beschlossen, den 
Bebauungsplan A 68 „Ortskern 

Ober-Roden“ gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) aufzu-
stellen. Zur Sicherung dieser 
Planung wurde gemäß § 14 so-
wie 16 Baugesetzbuch nachfol-
gende
Satzung
über die Veränderungs-
sperre für den räumlichen 
Geltungsbereich  des in 
Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans „Orts-
kern Ober-Roden“

beschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich 
dieser Satzung umfasst den von 
der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Rödermark am 
17.06.2025 beschlossenen 
räumlichen Geltungsbereich 
des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans „Ortskern 
Ober-Roden“. Der räumliche 
Geltungsbereich ergibt sich 
aus dem beigefügten Lageplan, 
welcher Bestandteil dieser Sat-
zung ist.
§ 2 Rechtswirkungen der 
Veränderungssperre
(1) Innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs der Verände-
rungssperre dürfen
1.Vorhaben im Sinne des § 29 
nicht durchgeführt oder bau-
liche Anlagen nicht beseitigt 
werden;
2.erhebliche oder wesentlich 
wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenom-
men werden.
(2) Wenn überwiegende öffent-
liche Belange nicht entgegen-
stehen, kann von der Verän-
derungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden. Die Ent-
scheidung über Ausnahmen 
trifft die Baugenehmigungsbe-
hörde im Einvernehmen mit 
der Stadt.
(3) Vorhaben, die vor dem In-
krafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Vorhaben von 
denen die Stadt nach Maßgabe 
des Bauordnungsrechts Kennt-
nis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkraft-
treten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dür-
fen, sowie Unterhaltungsarbei-
ten und die Fortführung einer 
bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungs-
sperre nicht berührt.
§ 3 Inkrafttreten, Außer-
krafttreten
(1) Diese Satzung tritt gemäß § 

7 der Hauptsatzung der Stadt 
Rödermark am Tage nach Voll-
endung ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
(2) Die Veränderungssperre 
tritt nach Ablauf von zwei Jah-
ren, vom Tage der Vollendung 
ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung gerechnet, außer Kraft. 
Die Veränderungssperre tritt in 
jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit der Bebauungsplan 
„Ortskern Ober-Roden“ für den 
in § 1 genannten räumlichen 
Geltungsbereich Rechtswirk-
samkeit erlangt hat.
Die Satzung über die Verän-

derungssperre für den räum-
lichen Geltungsbereich des in 
Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplans A 68 „Ortskern 
Ober-Roden“ wird hiermit orts-
üblich bekannt gemacht.
Der Text Veränderungssperre 
ist ab sofort unter www.roeder-
mark.de verfügbar und wird in 
der Bauverwaltung/ Fachdienst 
Stadtplanung zu jedermanns 

Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 
Die Satzungsunterlagen kön-
nen im Rathaus der Stadt Rö-
dermark, Stadtteil Ober-Ro-
den, Dieburger Straße 13-17 
in 63322 Rödermark, während 
der Öffnungszeiten eingesehen 
werden: Montag, Dienstag und 
Donnerstag von 08.00-12.00 
Uhr und 14.00-16.00 Uhr, 
Mittwoch von 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18.00 Uhr sowie 
Freitag von 07.00-12.00 Uhr. 
Um vorherige Terminvereinba-
rung wird gebeten.

Rödermark, den 27.06.2025
Der Magistrat der Stadt 
Rödermark
Rotter, 
Bürgermeister

Amtliche
Bekanntmachungen

der Stadt Rödermark

Ober-Roden (NHR) Grün-
dungstag der Turnerschaft 
Ober-Roden ist der 28. Juli 
1895. Gefeiert wird der 130. 
Geburtstag von Ober-Rodens 
ältestem und gleichzeitig ak-
tuell Rödermarks mitglieder-
stärkstem Sportverein mit 
einem bunten Mix aus Sport 
und Geselligkeit. Nach Bun-
des-Jugendspielen und 41. Ju-
gend-Fußballwoche beginnt 
am kommenden Sonntag 
(29.6., ab 14 Uhr; TS-Sport-
plätze Dr.-Walter-Kolb-Straße) 
mit dem „Bunten Rasen“ die 
zweite Hälfte der Sommerakti-
vitäten. Bereits fünf Tage spä-
ter geht es dann bereits „mit 
Pauken & Trompeten“ an glei-
cher Stelle in die TS-Sommer-
gartenzeit 2025.
Zunächst aber zeigen am letz-

ten Sonntag vor den Sommer-
ferien alle TS-Abteilungen 
beim sportlich-geselligen Fa-
milienfest in Ausschnitten, 
was sie gemeinsam zu bieten 
haben. Mitmachen und zu-
schauen bei Jazztanz & Fuß-
ball, Turnen & Gymnastik, 
Leichtathletik, Sportabzeichen 
& Tischtennis — dazu kühle 
Getränke, Bratwurst & Pom-
mes, Kaffee & Kuchen genie-
ßen: Neben guten Gesprächen 
und allerlei Aktivitäten dürfen 
sich die Besucher dabei auch 
auf die großen Ferien und den 
TS Sommergarten freuen.
Am letzten Schultag vor diesen 
großen Ferien (Freitag, 4. Juli) 
startet nämlich die 31. Auflage 
des TS-Sommergartens. Seit 
genau drei Jahrzehnten hat 
der in den ersten drei Wochen 

der Sommerferien seinen fes-
ten Platz im Vereinsjahr der 
Turnerschaft Ober-Roden und 
der Stadt Rödermark. Aus dem 
1995, im 100-jährigen TS-Ju-
biläumsjahr „erfundenen“ 
Sportplatz-Biergarten, ist mitt-
lerweile der TS-Sportplatz-
sommer geworden. Sportlich, 
gesellig, familiär: Von Mai bis 
September wird das komplet-
te TS-Vereinsmotto nicht nur 
an der Friedrich-Ebert-Straße, 
sondern besonders auch an 
der Dr.-Walter-Kolb-Straße ge-
lebt. 
Neben gemütlichen Sommer-
abenden bei Handkees & Co., 
oder dem zünftigen Speck & 
Eier-Frühstück an drei von vier 
Sommer
garten-Sonntagen, warten 
auf die Besucher auch bei 

der 31. Auflage wieder die 
musikalischen Rahmenpro-
gramm-Highlights wie Platz-
konzert des MV 03 Ober-Roden 
(4.7.), die „Summerbeats“ beim 
Summerfeelings der TS-Unter-
haltungsabteilung (12.7.), der 
Spanischer Abend mit Paella 
und Roberto Moreno (19.7.) 
sowie die Schlagerparty mit 
CaRo (26.7.). Das Musik-Duo 
aus Ober-Roden eröffnet mit 
seinem Auftritt gleichzeitig 
das „Geburtstags-Fest-Wo-
chenende“. Am Sonntag (27.7.) 
folgt an der Walter-Kolb-Straße 
ein „Weißworscht-Frühschop-
pen“. Und in einem weiteren 
Extra, praktisch am „Festmon-
tag“, feiert die TS an ihrem 130. 
Gründungstag den „Geburts-
tag einer älteren—aber quickle-
bendigen Dame“. 

TS im „130‘er“ Feiermodus
Sportlich-gesellige Geburtstagsfeier geht mit „Buntem Rasen“ und dem 31.Sommergarten weiter

Saisonverlängerung 24/25 
tangiert Saisonbeginn 
25/26: Die Relegations-Sai-
sonverlängerung 24/25 hat 
auch einige Auswirkungen auf 
die neue Spielzeit. So musste 
die Rasen-Überholung um na-
hezu zwei Wochen verschoben 

werden. Und dies hatte auch 
Einfluss die auf Terminierung 
der anstehemden Arbeiten 
am Kunstrasen, die nunmehr 
in der ersten Ferienwoche 
durchgeführt werden sollen. 
Da muss sicherlich improvi-
siert werden. Erstes Testspiel 

im Seniorenbereich ist die Be-
gegnung der 2. Mannschaft 
gegen den FV Eppertshausen 
(Sonntag 6. Juli, 15 Uhr). Für 
die 1. Mannschaft beginnt 
die Testspielserie am Freitag, 
11.Juli, im Rahmen des Röder-
markturniers bei Germania 

Ober-Roden gegen die Spvgg. 
Dietesheim. Für die 3. Mann-
schaft ist das erste Testspiel am 
13. Juli beim SV Zellhausen II 
terminiert.
Jugendfußball:Die U19 Hes-
senliga Vorbereitung ist bereits 
im vollen Gange. Gegen Ki-

ckers Offenbach gab es einen 
4:3 Erfolg, bei RW Darmstadt 
gewann man 6:1. Am Samstag 
(28., 13 Uhr) testet das Team 
von Paul Petrina auf eigenem 
Gelände gegen den TSV Bret-
zenheim. Die B1 eröffnet am 
Sonntag (29., Anstoß 13 Uhr) 

gegen Germania Wiesbaden 
das sportliche Geschehen 
beim „Bunten Rasen“ -aller-
dings auf dem künstlichen 
Grün. F2 (in Arheilgen, Platz 
2) und F1 (Dudenhofen, Platz 
3) waren erfolgreich bei Tur-
nieren unterwegs.

TS Ober-Roden

Mächtig stolz durften die F2-Kicker der TS auf ihren 2. Platz 
beim Turnier der SG Arheilgen sein: Mit 4 Siegen, einem Un-
entschieden und einer Niederlage stand man ziemlich oben 
auf dem „Treppchen“. Am kommenden Sonntag steht aus dem 
TS-Sportplatz der „Bunte Rasen“ an - da sorgen auch vor den 
großen Ferien die Jugendfußballer des Vereins ab 14 Uhr für 
Bewegung und Unterhaltung. � (Foto: TSO)

Traueranzeigen

Beratung und Auskünfte:
Telefon 0 61 06/2 69 97-0
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Langen (PM) Herzlich lädt die 
Asklepios Klinik Langen am 
Mittwoch, 2. Juli, um 18 Uhr 
zum Elterninfoabend ein. Die-
se Veranstaltung bietet zukünf-
tigen Eltern die Gelegenheit, 
den Kreißsaal zu besichtigen 
und sich umfassend über die 
Abläufe einer Geburt in der 
Klinik und die medizinische 
Expertise und Betreuung im 
Krankenhaus zu informieren.
Natürlich kommen bei der 
Veranstaltung die Möglich-
keiten der Schmerzlinderung 
unter der Geburt bis hin zur 
PDA (rückenmarksnahe An-
ästhesie) oder verschiedene 
Dammschutzmethoden eben-
so zur Sprache wie z. B. die, zur 
Auswahl stehenden Gebärpo-
sitionen im Entbindungsbett, 
der Geburtswanne, dem Ge-
bärseil- oder Gebärhocker. Dr. 
Helga Rockstroh und Claudia 
Priewe informieren dabei als 
erfahrene Oberärztinnen der 
Klinik für Gynäkologie und 

Geburtshilfe z.B. auch über 
das Vorgehen bei einem ge-
planten Kaiserschnitt, oder die 
Anwendung der sog. „Äuße-
ren Wendung“, bei der Kinder 
in Beckenendlage sanft in die 
Schädellage gedreht werden 
können, sodass eben kein Kai-
serschnitt erfolgen muss. Bei 
all diesen Themen ist es dem 
Team der Geburtshilfe wichtig, 
die werdenden Väter oder die 
jeweilige Vertrauensperson der 
werdenden Mutter schon im 

Vorfeld mit einzubeziehen und 
sie informieren gerne über die 
auf der Geburtenstation bereit-
stehenden Elternzimmer. Bei 
der abschließenden Führung 
durch die Kreißsäle und die Ge-
burtenstation haben die Teil-
nehmenden dann die Möglich-
keit, sich vor Ort selbst ein Bild 
von der Klinik für Geburtshilfe 
in Langen zu machen. 
Weitere Informationen unter: 
www.asklepios.com/langen
� (Foto: Asklepios)

Informationen über die Geburt
Oberärztinnen der Asklepios Klinik Langen informieren werdende 

Eltern über die Abläufe einer Geburt 

Ober-Roden (NHR) Der Grund-
schuljahrgang 1959/60 Trink-
bornschule Ober-Roden traf 
sich zum 65 ++ Ausflug. Wäh-
rend der geselligen Planwagen-
fahrt durch die Weinberge von 
Groß-Umstadt wurde wieder 
über alte und neue Zeiten ge-
sprochen. Im Anschluss gab es 

noch schmackhaftes im Wein-
lokal.
Das nächste Treffen ist der all-
jährige Stammtisch am Freitag 
, 11.Juli, ab 18 Uhr im Som-
mergarten der Turnerschaft 
Ober-Roden. Anmeldung unter 
SJG195960Ober-Roden@t-on-
line.de.�  (Foto: privat)

Jahrgang 1959/60 Ober-Roden

Ober-Roden (NHR) Bereits zum 
zweiten Mal besuchte das End-
lisch Musigg Orchester, Kultor-
chester des Musikvereins Vik-
toria 08 Ober-Roden, auf einer 
dreitägigen Reise die malerisch 
an Rhein und Ill gelegene Stadt 
Straßburg. Auf diese Reise ha-
ben sich die Musigger seit vie-
len Monaten gefreut. Die „Fête 
de la Musique“ am 21. Juni war 
ein willkommener Anlass, um 
sich musikalisch zu präsentie-
ren und gleichzeitig viele kul-
turelle Highlights genießen zu 
können.
Endlisch Musigg konnte das 
Publikum bereits bei seinem 
ersten Auftritt im Viertel Petit 
France schnell für sich gewin-
nen und erntete viel Applaus. 
Die Musigger zogen weiter zum 
Place Saint-Thomas. Vor der 
Thomaskirche, die auch durch 
das Wirken des Nobelpreis-
trägers Albert Schweitzer be-
kannt ist, traf Endlisch Musigg 
auf unerwartete Verstärkung. 
Posaunisten des Ensembles 
StrassBrass und Trompeter der 

Formation Hipso Facto misch-
ten sich unter die Musigger 
und wurden zum Mitspielen 
eingeladen. Die letzte Station 
für die Musigger war der Pla-
ce Gutenberg. Hier gaben die 
Musigger noch einmal alles vor 
der sich versammelnden Men-
schenmenge. Endlisch Mu-
sigg bedankte sich mit MERCI 
BEAUCOUP beim Publikum. 
Schlussendlich belohnten sich 
die Musigger selbst und stiegen 
mit ihren Instrumenten auf 
das historische Karussell auf 

dem Place Gutenberg: Extra-
runde für Endlisch Musigg!
Nach den Platzkonzerten zo-
gen die Musigger durch die 
Stadt und gaben selbst das Pub-
likum an den zahlreichen Büh-
nen, die überall in der Stadt zu 
finden waren. 
Ihren krönenden Abschluss 
fand die Orchesterreise des 
Endlisch Musigg Orchesters 
am folgenden Tag mit einer 
Stippvisite in der Bäder- und 
Kulturstadt Baden-Baden. 
� (Foto: privat)

Endlisch Musigg begeistert bei der                       
„Fête de la Musique“ in Straßburg

Ober-Roden (NHR) Kürzlich  
präsentierte die Turngemeinde 
Ober-Roden ein Highlight in 
Sachen Mädchenfußball: Beim 
2. C-Juniorinnen-Masters um 
den adicon-Cup zeigten regi-
onale Top-Teams attraktiven, 
spannenden und fairen Fußball 
auf hohem Niveau. 
Dabei begann der Tag bei bes-
tem Fußballwetter für Turni-
erorganisator Andreas Kafier 
denkbar ungünstig, erst kurz 
nach dem eigentlichen Turnier-
beginn sagte der renommierte 
1. FC Kaiserslautern ab, die rest-
lichen Teams ließen sich davon 
aber nicht den Spaß nehmen 
und zeigten ihr Können. 
Am Ende standen die Titelver-
teidigerinnen von Eintracht 
Frankfurt wieder ganz oben, 

verdient -wenn auch knapp 
– setzten die Mädels sich ge-
gen das Team von der ande-
ren Mainseite, den Kickers aus 
Offenbach, mit 1:0 durch. Im 
kleinen Finale um Platz 3 be-
hielt der 1. FSV Mainz 05 mit 
einem 4:0 etwas deutlicher die 
Oberhand gegen die Vertretung 
vom FC Gambach. Die TSG 51 

Frankfurt auf Platz 5 und der 
1. FFC Kaiserslautern auf Rang 
7 komplettierten das Feld, die 
gastgebende TG 08 Ober-Roden 
spielte auf Platz 6 ebenfalls eine 
gute Rolle im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten.
Unterm Strich boten alle 
Mannschaften tollen Sport 
und auch hinsichtlich der Or-

ganisation lief alles rund. Ka-
fiers Dank galt am Ende den 
vielen helfenden Händen und 
vor allem auch der Unterstüt-
zung durch die Sponsoren, an 
der Spitze die adicon® Gesell-
schaft für Bauwerksabdichtun-
gen mbH, die das Turnier in 
diesem Rahmen erst möglich 
machten. 
Die Platzierungen des 2. C-Ju-
niorinnen Masters um den adi-
con-Cup 2025  im Überblick:
1. Eintracht Frankfurt
2. Kickers Offenbach
3. 1. FSV Mainz 05
4. FC Gambach
5. TSG 51 Frankfurt
6. TG 08 Ober-Roden
7. 1. FFC Kaiserslautern
8. 1. FC Kaiserslautern (Nicht-
antritt)�  (Foto: Verein)

Eintracht Frankfurt gewinnt adicon-Cup 2025

Rödermark (NHR) Großes Kino 
in der Schwimm- und Sprung-
halle im Europasportbark in 
Berlin: dort starteten Deutsch-
lands schnellste Schwim-
merinnen und Schwimmer 
der Jahrgänge 2012 bis 2007. 
Insgesamt 1502 Schwim-
merinnen und Schwimmer 
aus 304 Vereinen nahmen an 
den Deutschen Jahrgangsmeis-
terschaften teil. Aus dem Hes-
sischen Schwimmverband wa-

ren 70 Schwimmerinnen und 
71 Schwimmer am Start, dar-
unter Lisa Schader (Jg. 2010) 
vom VFS Rödermark. Lisa 
schwamm am Sonntag 100 m 
Rücken in 1:11,18 und belegte 
einen guten 18. Platz. Die At-
mosphäre in der hochkarätig 
besetzten Schwimmhalle in 
der Landeshauptstadt war ein 
tolles Erlebnis und auch außer-
halb der Wettkampfstätte gab 
es viel zu sehen.�

Lisa Schader vom VFS bei den Deutschen 
Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 

Rödermark (NHR) Der VFS 
Rödermark startete mit elf 
Schwimmerinnen und vier 
Schwimmern in Darmstadt bei 
den Bezirks- und Jahrgangs-
meisterschaften 2025.
Veranstalter war der Bezirk Süd 
im Hessischen Schwimm-Ver-
band e.V. und Ausrichter die 
TSG 1846 Darmstadt.
Insgesamt waren 168 Schwim-
merinnen und 143 Schwimmer 
aus 14 Vereinen für zusammen 
1195 Einzel- und 35 Staffel-
starts gemeldet. Für die Athle-
tinnen und Athleten aus Rö-
dermark gab es im Darmstädter 
Nordbad nicht nur die ein oder 
andere neue Bestzeit, sondern 
auch viele Titel, die gewonnen 
wurden: zweimal Bezirksmeis-
terin/Bezirksstaffelmeister und 
neunmal Bezirksjahrgangmeis-
terin:
1. Platz und Bezirksmeisterin
Merle Carlotta Knapp über 400 
m Freistil (5:01,43)
1. Platz und Bezirksstaffelmeis-
ter - 4x100 Freistil Staffel
Linda, Merle, Melissa und Lea 
(4:25,98)
1. Platz und Bezirksjahrgangs-

meisterin
Melissa Ogriseck über 200 m 
Freistil (2:26,63), 100 m Freistil 
((1:04,61) und 100 m Rücken
(1:17,00)
Linda Ogriseck über 200 m 
Freistil (2:31,18), 100 m Freistil 
(1:06,47)
Merle Carlotta Knapp über 100 
m Brust (1:26,59) und 400 m 
Freistil (5:01,43) Zoé Lempch-
ner über 100 m Brust (1:29,65)
Caroline Stein über 100 m Rü-
cken (1:18,43)
Im Medaillenspiegel der offe-
nen Wertung erreichte der VFS 
Rödermark den 5.Platz, insge-
samt den 7. Platz mit elf Gold-
medaillen, fünf Silber- und 6 
Bronzemedaillen.
Die 50 Meterstrecken wurden 
offen gewertet, für alle ande-
ren Strecken gab es auch eine 
Jahrgangswertung bzw. für Jg. 
2006/2007 eine Juniorenwer-
tung.
Daniel Genchev (Jg. 2013)
4. Platz über 100 m Freistil und 
200 m Freistil 7. Platz über 100 
m Rücken
Maya Ebrahim (Jg. 2013) 4. 
Platz über 100 m Rücken

Lea Hofferberth (Jg. 2008) 3. 
Platz über 200 m Freistil und 
100 m Rücken, 4. Platz über 
100 m Freistil, 19.	Platz über 50 
m Rücken, 20.	 Platz über 50 
m Freistil
Merle Carlotta Knapp (Jg. 
2010) 1.Platz und Bezirksmeis-
terin sowie Bezirksjahrgangs-
meisterin über 400 m Freistil, 
1.Platz und Bezirksjahrgangs-
meisterin über 100 m Brust, 7.	
Platz über 50 m Brust, 12. Platz 
über 50 m Freistil
Mara Kutzer (Jg. 2008) 2. Platz 
über 200 m Lagen, 4.Platz über 
100 m Rücken, 18. Platz über 
50 m Schmetterling, 23. Platz 
über 50 m Freistil
Zoé Lempochner (Jg. 2008) 1. 
Platz 100 m Brust, 21.Platz 50 
m Rücken
Paula Mußlick (Jg. 2006), 
3.Platz 50 m Brust, 8.Platz 50 m 
Schmetterling
Linda Ogriseck (Jg. 2010) 1. 
Platz und Bezirksjahrgangs-
meisterin über 100 m Freistil 
und 200 m Freistil, 5.Platz über 
50 m Freistil, 9.Platz über 50 m 
Schmetterling, 15. Platz über 
50 m Rücken

Melissa Ogriseck (Jg. 2006) 
1.Platz und Bezirksmeisterin 
sowie Bezirksjuniorenmeiste-
rin über 200 m Freistil 1.Platz 
und Bezirksjuniorenmeisterin 
über 100 m Freistil und 100 m 
Rücken, 2.Platz über 50 m Rü-
cken und 50 m Freistil
Emily Schickedanz (Jg. 2011) 
9. Platz über 100 m Freistil, 
35. Platz über 50 m Freistil, 37. 
Platz über 50 m Rücken
Fynn Schulz (Jg. 2015) 10. Platz 
über 100 m Brust
Carolina Stein (Jg. 2008) 1.Platz 
und Bezirksjahrgangsmeisterin 
über 100 m Rücken, 3. Platz 
über 100 m Freistil, 6.Platz über 
50 m Rücken, 15. Platz über 50 
m Schmetterling, 17. Platz über 
50 m Freistil
Semih Taskin (Jg. 2009) 2.Platz 
über 100 m Brust, 3.Platz über 
200 m Brust, 9. Platz über 50 m 
Rücken und 50 m Freistil, 10. 
Platz über 50 m Brust
Lino Zilling (Jg. 2014) 32. Platz 
über 50 m Rücken
Alle Ergebnisse sind u. a. auf der 
Seite des Hessischen Schwimm-
verbands Bezirk Süd zu finden: 
HSV-Sued.

VFS Rödermark holt Titel bei den Bezirks- und Jahrgangsmeisterschaften 2025

Ober-Roden (NHR) Kürzlich 
feierten die Sängerinnen des 
Frohsinn Frauenchores auf dem 
Gelände der TG 08 Ober Roden 
bei selbstgebackenen Kuchen, 
Kaffee, Sekt und guter Laune 
den Abschluss des diesjährigen 

8-wöchigen Projektchores. Alle 
freuten sich, dass sich 10 Frau-
en dazu entschieden haben 
dem Frohsinn Frauenchor der 
TG 08 beizutreten. Der Projekt-
chor war damit wieder ein vol-
ler Erfolg.� (Foto: p.)

Erfolgreicher Abschluss des                                    
diesjährigen Projektchores
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ELLA
Wohnwand.
Front Hochglanz weiß,
Korpus weiß matt, BxHxT:
ca. 240x190x42 cm.
Ohne Beleuchtung.

Angebote gültig vom 25.06. bis 05.07.2025

Jetzt zugreifenJetzt zugreifen
bis
zu

REDUZIERT!
50 *Details siehe

unten

%%

- Jetzt schnell zugreifen!
TOP PREISE

INVENTURINVENTURVerkaufVerkauf

MAGNIFICA Kombiservice.
Steingut, spülmaschinen-
und mikrowellen-
geeignet.

29.29.9090✕124.124.9999
-76%

ABUJA Gartenmöbel-Set. Best. aus 2 Sessel, 1 Tisch und 1x 2er-Bank, grau/natur, 4-tlg., Sitzkissen Olefin Stoff, mit Polywood Armlehne.

699.-699.-✕999.-999.-

-30%
4-teilig4-teilig

24-teilig24-teilig

PAULINA Polsterecke.
Bezug Webstoff dunkelgrau, Stellfläche ca. 280x192 cm, mit
Schlaffunktion, LF ausgezogen ca. 130x210 cm, mit 3 Kopfteilver-
stellungen und klappbare Armlehne, inklusive 1 Arm- und 1 Zierkissen.

ZURI Beistelltisch.
2er-Set, schwarz matt Dekor,
BxHxT: ca. 45x45x45 und 40x40x40 cm.

SONJA 1 Raumteiler.
Dekor weiß. BxHxT: ca. 77x77x38 cm.

ELSE Schreibtisch.
Weiß matt Dekor. 4 Schubkästen, BxHxT: ca. 110x76x60 cm.

SONJA 1 Raumteiler. SONJA 1 Raumteiler. 
 BxHxT: ca. 77x77x38 cm.  BxHxT: ca. 77x77x38 cm. 

BAYOR
Chefsessel. Bezug: PU+Mesh
schwarz, gepolsterte Armlehnen, Gestell
mit Gaslift, höhenverstellbar.

KISA
Kleiderschrank.
Alpinweiss Dekor, 6-türig,
2 Spiegeltüren/4 Schubkästen,
BxHxT: ca. 271x210x54 cm.

MARRY Stuhl.
Bezug Webstoff grau mit Steppung im Rücken,
Füße schwarz.

KASIMIR 8 Esstisch.
Platte Asteiche Nachbildung, Gestell X Schwarzstahl
Dekor, ca. 160x90 cm.

349.-349.-✕939.-939.-

599.-599.-✕1399.-1399.-

999.-999.-✕1699.-1699.-

179.-179.-✕349.-349.-

199.-199.-✕399.-399.-

-62%

-57%

-41%

-50%

Sondergröße
160x200 cm

29.29.9090✕79.79.9090

jeje99.99.9090✕159.-159.-

99.99.9090✕159.-159.-

-48%-37%

-37%

-62%

119.-119.-✕189.-189.-

-37%

Polster
GESCHENKT

Olefin Kissen -Olefin Kissen -
wasserabweisendwasserabweisend

Schlaffunktion
GESCHENKT
Schlaff unktion
GESCHENKTGESCHENKT

Ottomane
R+L montierbar

Kopfteilverstellung
GESCHENKT

ALMARA
Boxspringbett.
Bezug Webstoff hellgrau, Liegefläche: ca. 160x200 cm,
4-Sterne-Schlafkomfort, Box mit Bonellfederkern / Bonellfederkern-Matratze /
PU-Schaum-Topper, Stellfüsse Metall schwarz.

Schlaff unktion, LF ausgezogen ca. 130x210 cm, mit 3 Kopfteilver-
stellungen und klappbare Armlehne, inklusive 1 Arm- und 1 Zierkissen.

-50%
19.19.9090✕39.39.9090

OUTDOOR-
SAISON
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